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Eine genaue Beschreibung aller Biotoptypen sowie die biotoptypenbezogene Aufteilung der Flächen-

verluste sind dem Landschaftspflegerischen Begleitplan (s. Unterlage 19.1.1; COCHET CONSULT, 

2016a) zu entnehmen. Erhebliche anlagebedingte Auswirkungen sind insgesamt nicht zu erwarten. 

 

 

2.3 Betriebsbedingte Auswirkungen 

Mit dem Lückenschluss des Radfernweges Lahn ist eine Erhöhung der Störung in der Lahnaue durch 

Erholungssuchende (überwiegend Radfahrer) verbunden. Die Störungen erfolgen überwiegend tags-

über und wesentlich in den Sommermonaten (Mai bis September). Insgesamt ist nach Inbetriebnahme 

des Radweges bei den meisten Arten aber von einem Gewöhnungseffekt in Bezug auf die Radfahrer 

und anderen Erholungssuchenden auszugehen. Zur Reduzierung der betriebsbedingten Störungen 

wurde zudem in Abstimmung mit der SGD Nord ein entsprechendes Maßnahmenkonzept erarbeitet 

(siehe Kapitel 4). Unter Berücksichtigung eines geeigneten Maßnahmenkonzeptes sind die betriebs-

bedingten Störungen in der Lahnaue insgesamt nicht als erheblich zu werten. 
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Die geplante Neuanlage des Radweges im Querungsbereich der Lahn befindet sich in einer Entfer-

nung >100 m zum nachgewiesenen Brutplatzes des Eisvogels. Auch die Ausdehnung der angrenzen-

den BE-Fläche im Bereich des Widerlagers wurde so angepasst, dass sie sich außerhalb des 100 m-

Radius befindet. Maßnahmen, die den Charakter der Umgebung im unmittelbaren Bereich von 100 

Metern um ein Nest grundlegend verändern, sind demzufolge auszuschließen (siehe hierzu auch 

Maßnahme 8 V sowie Unterlage 19.2). 

 

 

6 V Überprüfung von Baumhöhlen vor Beginn der Fällarbeiten 

Ein Verlust von Brut-/Nisthöhlen bzw. Wochenstuben/Sommerquartieren, die einen potenziellen Le-

bensraum für planungsrelevante Arten darstellen, kann durch eine Überprüfung von Höhlenbäumen 

und potenziellen Spaltenverstecken vor Beginn der Fällarbeiten vermieden werden. Besetzte Baum-

höhlen werden nach dem Ausflug der Tiere verschlossen. 

 

Die im Rahmen der Biotoptypenkartierung und Horstbaumkartierung miterfassten Höhlenbäume sind 

in Karte 3b der Umweltverträglichkeitsstudie dargestellt. Aufgrund der zeitlichen Differenz zwischen 

der Höhlenbaumkartierung (2013/2014) und dem Beginn der Bauarbeiten ist aber eine Kontrolle sämt-

licher Bäume des Eingriffsbereiches erforderlich. 

 

 

7 V Verminderung des Tötungsrisikos für die Haselmaus durch zeitliche Terminierung der 

Baufeldfreimachung 

Zur Vermeidung einer Zerstörung oder Beschädigung von Nestern, der Tötung von Individuen 

sowie erheblicher Störungen während der Trag- und Aufzuchtzeiten sind die Fäll- und Rodungsarbei-

ten in Bereichen mit einer ausgeprägten Strauchschicht und Unterwuchs grundsätzlich außerhalb der 

Trag- und Aufzuchtzeiten durchzuführen. Sämtliche Sträucher und Unterwuchs sind flächendeckend 

zu entfernen. Eine Lagerung des Schnittgutes innerhalb des Eingriffsbereiches ist auszuschließen. Ein 

Teil des Schnittgutes wird in Form von Reisig-Totholz-Laubhaufen als Ersatz für Winterquartiere in 

angrenzende Bestände eingebracht. 

 

Durch die Beschränkung der Rodung auf die Winterzeiten (ab Mitte Oktober) wird eine Zerstörung von 

aktuell besetzten Fortpflanzungsstätten der Art während der Fortpflanzungsperiode vermieden. Die 

Maßnahme ist mit der Maßnahme 5 V zu synchronisieren. Dies bedeutet, dass die Fäll- und Ro-

dungsarbeiten in der Zeit vom 15. Oktober bis einschließlich 28. Februar durchzuführen sind. 

 

Aufgrund der überwiegenden Lage des geplanten Radweges innerhalb des Überschwemmungsgebie-

tes der Lahn ist insgesamt von einer nur geringen Eignung des Eingriffsbereiches als Winterquartier 

für Haselmäuse auszugehen
4
. Auf eine Terminierung des Oberbodenabtrages außerhalb der Zeiten 

des Winterschlafs der Art kann demzufolge verzichtet werden. 

                                                      
4
 Die wiederkehrenden Überflutungen in Flussauen führen regelmäßig zur Tötung bodenlebender Kleinsäuger. Nach den 

Hochwasserereignissen werden die Individuenverluste bzw. Verluste der Teilpopulationen durch andere ersetzt, die aus nicht 

überfluteten Bereichen der Flussniederung oder der Niederterrasse einwandern. Die stark verringerten bis ausgelöschten Po-

pulationen bodenlebender Kleinsäuger regenerieren sich innerhalb von wenigen Monaten bis Jahren. 

 Dies gilt auch für die gehölzbewohnende Haselmaus, deren Überleben in besonderem Maße von für sie zugänglichen, hoch 

gelegenen und nicht überfluteten Bereichen abhängt. Die Art überwintert am oder im Boden und überlebt dementsprechend 

im Überflutungsbereich keine Winterhochwasserereignisse (BRÜNNER, 2010). 
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S1 (Fortsetzung) 

Fledermäuse, die Wälder und lineare Gehölze als (Teil-)Lebensraum nutzen 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 1 (i. V. m. Abs. 5) BNatSchG:  

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen  

(§ 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase mit signifikant negativer Auswirkung auf die lokale Population 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang 

gewahrt 

Baubedingte Tötungen sind unter Berücksichtigung der Maßnahme 6 V weitestgehend ausgeschlossen. Lediglich kleinräumi-

ge Bereiche von Jagdlebensräumen werden anlagebedingt in Anspruch genommen. Da die Bautätigkeit im Wesentlichen 

tagsüber stattfindet und die Baufahrzeuge zudem mit geringer Geschwindigkeit fahren, ist das baubedingte Kollisionsrisiko 

insgesamt als gering einzustufen. 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs.1, Nr. 1 BNatSchG) 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Kollisionsgefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen in 

 signifikanter Weise. 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Kollisionsgefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen nicht in 

 signifikanter Weise. 

Betriebsbedingte Tötungen sind aufgrund der geringen Geschwindigkeit des Radverkehrs weitestgehend ausgeschlossen. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG:  

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumlichen  

 Zusammenhang nicht gewahrt. 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen  

 Zusammenhang gewahrt 

Durch die geringe Flächeninanspruchnahme im Zuge des Radwegebaus kommt es allenfalls zum Verlust einzelner Höhlen-

bäume. Vor Baubeginn wird eine Baumhöhlenkontrolle durchgeführt. Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten ist im räumlichen Zusammenhang weiterhin gewahrt. 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Abgesehen von der bauzeitlichen Störung ist aufgrund der Dämmerungs- und Nachtaktivität keine Beeinträchtigung durch den 

überwiegend tagsüber stattfindenden Radverkehr anzunehmen.  

Beeinträchtigungen der Mausohrkolonie oberhalb des Kraftwerkes sind aufgrund der deutlichen Entfernung auszuschließen. 

Eine betriebsbedingte Beeinträchtigung des Stollens als Quartierstandort für Fledermäuse in Abschnitt 1 ist aufgrund der 

Dämmerungs- und Nachtaktivität ebenfalls weitestgehend auszuschließen. Erschütterungsintensive Arbeiten, die zu erhebli-

chen Störungen des potenziellen Quartierstandortes führen sind mit der Maßnahme nicht verbunden. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender  

 Maßnahmen: 

6 V Überprüfung von Baumhöhlen vor Beginn der Fällarbeiten 

(artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 



Neubau des Radfernweges Lahn im Abschnitt zwischen Laurenburg und Geilnau 17 
Fachbeitrag Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG 

 
 Cochet Consult, 10/2016 

Vorsorgliche Ausnahmeprüfung: 

Obwohl keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (aufgrund der Vermei-

dungsmaßnahme) erfüllt sind, werden im Folgenden vorsorglich die naturschutzfachlichen Vorausset-

zungen für eine Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft. 

 

S1 (Fortsetzung) 

Fledermäuse, die Wälder und lineare Gehölze als (Teil-)Lebensraum nutzen 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

Erhaltungszustand der Arten in Rheinland-Pfalz 

 günstig  unzureichend  schlecht  unbekannt 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Die Gewährung einer Ausnahme führt zu: 

 keiner Verschlechterung des derzeit günstigen Erhaltungszustandes der Populationen in RLP 

 keiner weiteren Verschlechterung des jetzigen ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen in RLP 

Alle im Wirkraum nachgewiesenen Arten befinden sich in einem landesweit günstigen Erhaltungszustand (LBM RLP, 2011). 

Lediglich für eine nicht näher bestimmte Myotis-Art kann der Erhaltungszustand der Art nicht angegeben werden. Hier wird 

vorsorglich von einem ungünstigen Erhaltungszustand ausgegangen. 

Ein negativer Einfluss auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen der Arten wird nicht angenommen. Unter dieser 

Annahme kann eine Wirkung auf den landesweiten Erhaltungszustand der Arten verneint werden. 

 

Kompensatorische Maßnahmen (Nummerierung laut LPB): keine vorgesehen. 

Vergleich zumutbarer Alternativen mit keinen oder geringeren Beeinträchtigungen für die Art 

Aus Sicht des Vorhabenträgers liegen keine zumutbaren Alternativen mit keinen oder geringen Beeinträchtigungen vor. 
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S2 (Fortsetzung) 

Haselmaus (Muscardinus avellanarius) 

 
Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG:  

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumlichen  

 Zusammenhang nicht gewahrt. 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen  

 Zusammenhang gewahrt 

Bau- und anlagebedingte Verluste von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von Haselmäusen sind nicht gänzlich ausgeschlos-

sen. Die ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammen-

hang jedoch gewahrt. Es handelt sich allenfalls um geringe Lebensraumverluste, die im Umfeld der Maßnahme ausgeglichen 

werden können. Zudem bleiben die Gehölze in der Lahnschleife gegenüber des Gabelsteins als Sichtschutz überwiegend er-

halten (siehe Maßnahme 7 V). 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Unter Berücksichtigung der Maßnahme 7 V sind erhebliche bau- bzw. anlagebedingte Störungen, die sich auf den Erhal-

tungszustand der lokalen Population auswirken, weitestgehend ausgeschlossen. Die Bauarbeiten finden zudem tagsüber statt 

und bedingen somit keine weitere Störung der nachtaktiven Haselmaus. Gleiches gilt für betriebsbedingte Störungen durch 

den Radverkehr. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender  

 Maßnahmen: 

7 V Verminderung des Tötungsrisikos für die Haselmaus durch zeitliche Terminierung der Baufeldfreimachung 

(artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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Vorsorgliche Ausnahmeprüfung: 

Obwohl keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (aufgrund der Vermei-

dungsmaßnahme) erfüllt sind, werden im Folgenden vorsorglich die naturschutzfachlichen Vorausset-

zungen für eine Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft. 

 

S2 (Fortsetzung) 

Haselmaus (Muscardinus avellanarius) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

Erhaltungszustand der Arten in Rheinland-Pfalz 

 günstig  unzureichend  schlecht  unbekannt 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Die Gewährung einer Ausnahme führt zu: 

 keiner Verschlechterung des derzeit günstigen Erhaltungszustandes der Populationen in RLP 

 keiner weiteren Verschlechterung des jetzigen ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen in RLP 

Der landesweite Erhaltungszustand der Haselmaus ist unbekannt und wird vorsorglich als ungünstig angenommen. 

Durch den Bau des Radweges kommt es nur zu einer geringfügigen Veränderung des Lebensraumes für die Haselmaus. Ein 

negativer Einfluss auf den Erhaltungszustand der lokalen Population der Art wird nicht angenommen. 

 

Kompensatorische Maßnahmen (Nummerierung laut LBP): keine vorgesehen. 

Vergleich zumutbarer Alternativen mit keinen oder geringeren Beeinträchtigungen für die Art 

Aus Sicht des Vorhabenträgers liegen keine zumutbaren Alternativen mit keinen oder geringen Beeinträchtigungen vor. 
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S3 (Fortsetzung) 

Wildkatze (Felis sylvestris) 

 
Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 1 (i. V. m. Abs. 5) BNatSchG:  

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen  

(§ 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase mit signifikant negativer Auswirkung auf die lokale Population 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang 

gewahrt. 

Eine baubedingte Tötung oder Verletzung von Individuen der Wildkatze ist weitestgehend ausgeschlossen. 

Eingriffe in Kernlebensräume der Wildkatze, die auch potenzielle Wurfplätze der Wildkatze darstellen, werden vollständig 

vermieden. Ein erhöhtes Kollisionsrisiko ist in Bezug auf den Baustellenverkehr nicht zu erwarten. Die Befahrung des Radwe-

ges/der Baustraßen erfolgt mit relativ geringen Geschwindigkeiten. Zudem finden die Bauarbeiten im Wesentlichen  tagsüber 

statt. 

Bau- und anlagebedingte Tötungen sind insgesamt weitestgehend ausgeschlossen. 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs.1, Nr. 1 BNatSchG) 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Kollisionsgefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen in 

 signifikanter Weise. 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Kollisionsgefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen nicht in 

 signifikanter Weise. 

Ein erhöhtes Kollisionsrisiko ist in Bezug auf den betriebsbedingten Radverkehr (und sporadischen Verkehr von Wartungs-

fahrzeugen, Befahrung im Zuge von Reparaturen etc.) nicht zu erwarten. Die Befahrung des Radweges erfolgt mit relativ ge-

ringen Geschwindigkeiten. Zudem ist nachts und in der Dämmerung insgesamt nur ein geringes Verkehrsaufkommen zu er-

warten, so dass ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko auszuschließen ist. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG:  

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumlichen  

 Zusammenhang nicht gewahrt. 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen  

 Zusammenhang gewahrt 

Eingriffe in Kernlebensräume der Wildkatze, die auch potenzielle Wurfplätze der Wildkatze darstellen, werden vollständig 

vermieden. Bau- und anlagebedingte Verluste von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von Wildkatzen sind weitestgehend aus-

geschlossen. Es handelt sich um geringe Verluste von Jagdlebensraum, die im Umfeld der Maßnahme ausgeglichen werden 

können. 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Die ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang 

gewahrt. Es handelt sich allenfalls um geringe Lebensraumverluste, die im Umfeld der Maßnahme ausgeglichen werden kön-

nen. Zudem bleiben die Gehölze in der Lahnschleife gegenüber des Gabelsteins als Sichtschutz überwiegend erhalten Die 

Bauarbeiten finden tagsüber statt und sind zudem zeitlich begrenzt, so dass erhebliche bauzeitliche Störungen der dämme-

rungs- und nachtaktiven Wildkatze nicht zu erwarten sind. Unter Berücksichtigung der geplanten Maßnahmen sind erhebliche 

betriebsbedingte Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Population auswirken, ebenfalls weitestgehend 

ausgeschlossen, insbesondere da die wesentliche Nutzung des Radweges tagsüber erfolgt. 

 

 

 

 



Neubau des Radfernweges Lahn im Abschnitt zwischen Laurenburg und Geilnau 24 
Fachbeitrag Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG 

 
 Cochet Consult, 10/2016 

 

S3 (Fortsetzung) 

Wildkatze (Felis sylvestris) 

 
Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender  

 Maßnahmen: 

4 V Geländemodellierung mit Aushubmassen 

1 A Heckenpflanzung entlang des Radweges zur Reduzierung der Störwirkung 

2 A Entwicklung von Extensivgrünland in der Lahnaue 

(artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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Vorsorgliche Ausnahmeprüfung: 

Obwohl keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (aufgrund der Vermei-

dungsmaßnahmen) erfüllt sind, werden im Folgenden vorsorglich die naturschutzfachlichen Voraus-

setzungen für eine Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft. 

 

S3 (Fortsetzung) 

Wildkatze (Felis sylvestris) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

Erhaltungszustand der Arten in Rheinland-Pfalz 

 günstig  unzureichend  schlecht  unbekannt 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Die Gewährung einer Ausnahme führt zu: 

 keiner Verschlechterung des derzeit günstigen Erhaltungszustandes der Populationen in RLP 

 keiner weiteren Verschlechterung des jetzigen ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen in RLP 

Der landesweite Erhaltungszustand der Wildkatze ist ungünstig (LBM RLP, 2011). 

Durch den Bau des Radweges kommt es nur zu einer geringfügigen Veränderung des Lebensraumes für die Wildkatze. Ein 

negativer Einfluss auf den Erhaltungszustand der lokalen Population der Art wird nicht angenommen. 

 

Kompensatorische Maßnahmen (Nummerierung laut LBP): keine vorgesehen. 

Vergleich zumutbarer Alternativen mit keinen oder geringeren Beeinträchtigungen für die Art 

Aus Sicht des Vorhabenträgers liegen keine zumutbaren Alternativen mit keinen oder geringen Beeinträchtigungen vor. 
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A1 

Kammmolch (Triturus cristatus) 

 
Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie/Verbreitung in Rheinland-Pfalz 

Kammmolche bevorzugen größere (500-750 m²) stehende und tiefe Gewässer der offenen Landschaft im Flach- und Hügel-

land. Altarme in Flussniederungen mit "feuchtwarmen Waldgebieten" sind bedeutende Lebensräume. Auch Abgrabungsge-

wässer in Kies-, Sand- und Tongruben sowie Steinbrüchen spielen als Lebensräume eine große Rolle. 

Fortpflanzungsgewässer des Kammmolches besitzen eine ausgeprägte Ufer- und Unterwasservegetation (hier vor allem 

Wasserhahnenfußarten, Wasserstern und Laichkräuter) und sind weitgehend unbeschattet. Wassertemperaturen von etwa 

20°C im Frühjahr sind eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Entwicklung der Eier und Larven. 

Die Landlebensräume des Kammmolches sind bisher wenig bekannt. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand werden vorwie-

gend (lichte) Laub- und Mischwälder oder Hecken genutzt, aber auch Offenland wird besiedelt. Die terrestrischen Lebens-

räume liegen meist in unmittelbarer Nähe des Gewässers. Derzeit ist davon auszugehen, dass in einem ungefähr 300 bis 

1000 m² großen Bereich alle Anforderungen an den Wasser- und Landlebensraum zum Erhalt einer Kammmolchpopulation 

erfüllt sein müssen. Die Molche überwintern an Land zum Teil in der Laubschicht, unter Steinhaufen und in Kleinsäuger-

Gängen, aber auch in Kellern und ähnlichen Hohlräumen. Ein Teil der Kammmolche überwintert möglicherweise auch im Ge-

wässer. 

Der Kammmolch kommt bevorzugt in Höhenlagen unter 150 m über NN vor. In Rheinland-Pfalz liegt deshalb der Verbrei-

tungsschwerpunkt der Art in der Nördlichen Oberrheinebene. Aber auch im Westerwald und im Saar-Nahe-Bergland existie-

ren einige bedeutende Vorkommen. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen  potenziell möglich 

Der Weiher in der rechten Lahnaue südwestlich von Geilnau erscheint als Laichgewässer für den Kammmolch potenziell ge-

eignet. 

 

Erhaltungszustand der lokalen Population: Der landesweite Erhaltungszustand des Kammmolches ist insgesamt als schlecht 

einzustufen (LBM RLP, 2011). Informationen zum Erhaltungszustand der lokalen Population liegen nicht vor. Vorsorglich wird 

von einem schlechten Erhaltungszustand der lokalen Population ausgegangen. 

Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (Nummerierung laut LAND-

SCHAFTSPFLEGERISCHEM BEGLEITPLAN) 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

 

Es sind keine Vermeidungs- oder CEF-Maßnahmen erforderlich. 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 1 (i. V. m. Abs. 5) BNatSchG:  

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen  

(§ 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase mit signifikant negativer Auswirkung auf die lokale Population 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang 

gewahrt 

Eingriffe in das potenzielle Laichgewässer des Kammmolches und die Uferbereiche des Gewässers werden vollständig ver-

mieden. 

Eine baubedingte Tötung oder Verletzung von einzelnen Individuen einer potenziell vorkommenden Kammmolchpopulation ist 

nicht vollkommen ausgeschlossen. Aufgrund der an die bestehenden Zuwegung zur Schleuse Scheidt angrenzenden Lahn ist 

generell nicht mit wesentlichen Wanderungen von Kammmolchen im Bereich des Radweges zu rechnen. Die ökologische 

Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang gewahrt. 
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A1 (Fortsetzung) 

Kammmolch (Triturus cristatus) 

 
Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs.1, Nr. 1 BNatSchG) 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Kollisionsgefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen in 

 signifikanter Weise. 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Kollisionsgefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen nicht in 

 signifikanter Weise. 

Betriebsbedingte Tötungen durch Radfahrer sind nicht gänzlich ausgeschlossen. Der wesentliche Anteil der Radfahrer nutzt 

diesen jedoch tagsüber, so dass die Tötung einzelner wandernder Individuen des Kammmolches insgesamt unwahrscheinlich 

ist. Ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko ist auszuschließen. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG:  

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumlichen  

 Zusammenhang nicht gewahrt. 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen  

 Zusammenhang gewahrt 

Bau- und anlagebedingte Verluste von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten des Kammmolches sind weitestgehend ausge-

schlossen. Im Abschnitt 4 des geplanten Radwegs, in dem sich das potenzielle Laichgewässer befindet, weist der vorhandene 

asphaltierte Weg bereits die erforderliche Breite für einen Radweg auf. 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Erhebliche bau- bzw. anlagebedingte Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Population auswirken, sind 

weitestgehend ausgeschlossen. Die Bauarbeiten finden zudem tagsüber statt und bedingen somit keine weitere Störung des 

nachtaktiven Kammmolches. Gleiches gilt für betriebsbedingte Störungen durch den Radverkehr. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender  

 Maßnahmen: 

(artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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Vorsorgliche Ausnahmeprüfung: 

Obwohl keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt sind, werden im 

Folgenden vorsorglich die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme gemäß § 45 

Abs. 7 BNatSchG geprüft. 

 

A1 (Fortsetzung) 

Kammmolch (Triturus cristatus) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

Erhaltungszustand der Arten in Rheinland-Pfalz 

 günstig  unzureichend  schlecht  unbekannt 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Die Gewährung einer Ausnahme führt zu: 

 keiner Verschlechterung des derzeit günstigen Erhaltungszustandes der Populationen in RLP 

 keiner weiteren Verschlechterung des jetzigen ungünstigen/schlechten Erhaltungszustandes der Populationen in RLP 

Der landesweite Erhaltungszustand des Kammmolches ist schlecht (LBM RLP, 2011). 

Durch den Bau des Radweges kommt es zu keiner bzw. nur zu einer geringfügigen Veränderung des Lebensraumes für den 

Kammmolch. Ein negativer Einfluss auf den Erhaltungszustand der lokalen Population der Art wird nicht angenommen. 

 

Kompensatorische Maßnahmen (Nummerierung laut LBP): keine vorgesehen. 

Vergleich zumutbarer Alternativen mit keinen oder geringeren Beeinträchtigungen für die Art 

Aus Sicht des Vorhabenträgers liegen keine zumutbaren Alternativen mit keinen oder geringen Beeinträchtigungen vor. 
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R1 (Fortsetzung) 

Schlingnatter (Coronella austriaca) und Zauneidechse (Lacerta agilis) 

 
Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs.1, Nr. 1 BNatSchG) 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Kollisionsgefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen in 

 signifikanter Weise. 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Kollisionsgefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen nicht in 

 signifikanter Weise. 

Das betriebsbedingte Kollisionsrisiko ist insgesamt als gering einzustufen. Die Tötung einzelner Individuen kann nicht ausge-

schlossen werden, die ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen 

Zusammenhang aber gewahrt. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG:  

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumlichen  

 Zusammenhang nicht gewahrt. 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen  

 Zusammenhang gewahrt 

Bau- und anlagebedingte Verluste von einzelnen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der genannten Reptilienarten sind nicht 

gänzlich ausgeschlossen, die ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im 

räumlichen Zusammenhang aber gewahrt. 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Bau- und anlagebedingte Verluste von einzelnen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der genannten Reptilienarten sind nicht 

gänzlich ausgeschlossen, die ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im 

räumlichen Zusammenhang aber gewahrt. Die bauzeitlichen Störungen sind zeitlich begrenzt und die betriebsbedingten Stö-

rungen durch Radfahrer sind insgesamt als gering einzustufen. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender  

 Maßnahmen: 

(artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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Vorsorgliche Ausnahmeprüfung: 

Obwohl keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt sind, werden im 

Folgenden vorsorglich die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme gemäß § 45 

Abs. 7 BNatSchG geprüft. 

 

R1 (Fortsetzung) 

Schlingnatter (Coronella austriaca) und Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

Erhaltungszustand der Arten in Rheinland-Pfalz 

 günstig  unzureichend  schlecht  unbekannt 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Die Gewährung einer Ausnahme führt zu: 

 keiner Verschlechterung des derzeit günstigen Erhaltungszustandes der Populationen in RLP 

 keiner weiteren Verschlechterung des jetzigen ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen in RLP 

Der landesweite Erhaltungszustand der Reptilienarten Schlingnatter und Zauneidechse ist unzureichend (LBM RLP, 2011). 

Durch den Bau des Radweges kommt es zu keiner bzw. nur zu einer geringfügigen Veränderung des Lebensraumes für die 

beiden Reptilienarten. Ein negativer Einfluss auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen beider Art wird nicht ange-

nommen. 

 

Kompensatorische Maßnahmen (Nummerierung laut LBP): keine vorgesehen 

Vergleich zumutbarer Alternativen mit keinen oder geringeren Beeinträchtigungen für die Art 

Aus Sicht des Vorhabenträgers liegen keine zumutbaren Alternativen mit keinen oder geringen Beeinträchtigungen vor. 
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5.2 Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie 

In nachfolgender Tabelle 2 werden die Vogelarten aufgeführt, die im Untersuchungsgebiet relevant 

sind bzw. nachgewiesen wurden, jedoch in Rheinland-Pfalz verbreitete, häufig auftretende, ubiquitäre 

Arten sind und sich in einem landesweit günstigen Erhaltungszustand befinden. Diese Arten werden 

anschließend gemeinsam hinsichtlich der Tatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG beurteilt. 

 

Tabelle 2: In Rheinland-Pfalz ungefährdete und ubiquitäre europäische Vogelarten (gemäß Anlage 2 zum Mus-

tertext des LBM RLP, 2011) mit landesweit günstigem Erhaltungszustand. Nachgewiesene Arten im 

Wirkraum der geplanten Maßnahme (Formblatt V1). 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 

Amsel Turdus merula Mäusebussard Buteo buteo 

Bachstelze Motacilla alba Mauersegler Apus apus 

Blaumeise Parus caeruleus Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla 

Buchfink Fringilla coelebs Nilgans
5
 Alopochen aegyptiacus 

Buntspecht Dendrocopos major Rabenkrähe Corvus c. corone 

Dorngrasmücke Sylvia communis Ringeltaube Columba palumbus 

Eichelhäher Garrulus glandarius Rotkehlchen Erithacus rubecula 

Elster Pica pica Schwanzmeise Aygithalos caudatus 

Feldsperling Passer montanus Singdrossel Turdus philomelos 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla Sommergoldhähnchen Regulus ignicapillus 

Gimpel Pyrrhula pyrrhula Stieglitz Carduelis carduelis 

Goldammer Emberiza citrinella Sumpfmeise Parus palustris 

Grünfink Carduelis chloris Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris 

Haubenmeise Parus cristatus Wacholderdrossel Turdus pilaris 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Waldkauz Strix aluco 

Haussperling Passer domesticus Weidenmeise Parus montanus 

Heckenbraunelle Prunella modularis Wintergoldhähnchen Regulus regulus 

Kleiber Sitta europaea Zaunkönig Troglodytes troglodytes 

Kohlmeise Parus major Zilpzalp Phylloscopus collybita 

                                                      
5
 Die Nilgans zählt nicht zu den Arten gemäß Anlage 2 zum Mustertext des LBM RLP (2011). Da es sich jedoch um eine häufi-

ge Art der Neozoen handelt, wird die Nilgans pauschal mit den ungefährdeten und ubiquitären europäische Vogelarten be-

handelt. Eine besondere projektbedingte Betroffenheit ist zudem ausgeschlossen. 
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V1 (Fortsetzung) 

Ungefährdete europäische Vogelarten mit landesweit günstigem Erhaltungszustand  

 
Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG:  

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumlichen  

 Zusammenhang nicht gewahrt. 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen  

 Zusammenhang gewahrt 

Die bau- und anlagebedingten Biotopverluste können durch die betroffenen Arten ortsnah ausgeglichen werden. 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Störungen durch Verlärmung und Scheuchwirkung sind in der Bauphase unvermeidbar. Erhebliche Störungen mit Wirkung 

auf den Erhaltungszustand der ungefährdeten und ubiquitären Arten sind nicht zu erwarten. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender  

Maßnahme:  

5 V Abstimmung der Baufeldfreimachung mit den Brut- und Aufzuchtzeiten 

6 V Überprüfung von Baumhöhlen vor Beginn der Fällarbeiten 

(artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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Vorsorgliche Ausnahmeprüfung: 

Obwohl keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (aufgrund der Vermei-

dungsmaßnahmen) erfüllt sind, werden im Folgenden vorsorglich die naturschutzfachlichen Voraus-

setzungen für eine Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft. 

 

V1 (Fortsetzung) 

Ungefährdete europäische Vogelarten mit landesweit günstigem Erhaltungszustand  

 
Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

Erhaltungszustand der Art in Rheinland-Pfalz 

 günstig  unzureichend  schlecht  unbekannt 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Die Gewährung einer Ausnahme führt zu: 

 keiner Verschlechterung des derzeit günstigen Erhaltungszustandes der Populationen in RLP 

 keiner weiteren Verschlechterung des jetzigen ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen in RLP 

Es ist davon auszugehen, dass bei allen o.a. ungefährdeten und ubiquitären Arten die Verluste von Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten ortsnah durch Neuanlage ausgeglichen werden können. 

 

Kompensatorische Maßnahmen (Nummerierung laut LBP): keine vorgesehen. 

Vergleich zumutbarer Alternativen mit keinen oder geringeren Beeinträchtigungen für die Art 

Aus Sicht des Vorhabenträgers liegen keine zumutbaren Alternativen mit keinen oder geringen Beeinträchtigungen vor. 
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In nachfolgender Tabelle 3 werden die Vogelarten aufgeführt, die im Untersuchungsgebiet relevant 

sind, sei es, weil sie einen Rote Liste-Status oder eine besondere Bedeutung für den Lebensraum an-

derer Vogel- und Tierarten besitzen, besondere Anforderungen an ihren Lebensraum stellen  

oder besondere Empfindlichkeiten gegenüber bestimmten Wirkungen aufweisen. Die Arten werden im 

Folgenden hinsichtlich der Tatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG beurteilt. 

 

Tabelle 3: Prüfungsrelevante streng geschützte und gefährdete Vogelarten. 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name RL RLP RL D 
Erhaltungs-

zustand 
RLP 

Formblatt 

Eisvogel Alcedo atthis V * k.A. V2 

Nahrungsgäste / Wintergäste mit Bindung an Gewässer 

V3 
Gänsesäger Mergus merganser II 2 k.A. 

Graureiher Ardea cinerea * * k.A. 

Kormoran Phalacrocorax carbo * * k.A. 

Sonstige Nahrungsgäste 

V4 Kolkrabe Corvus corax * * k.A. 

Mehlschwalbe Delichon urbicum 3 V k.A. 

Potenzielle Brutvögel mit Bindung an Gewässer 

V5 
Gebirgsstelze Motacilla cinerea * * k.A. 

Stockente Anas platyrhynchos 3 * k.A. 

Teichhuhn Gallinula chloropus V V k.A. 

Spechte 

V6 

Grünspecht Picus viridis * * k.A. 

Kleinspecht Picoides minor * V k.A. 

Mittelspecht Picoides medicus * * k.A. 

Schwarzspecht Dryocopus martius * * k.A. 

Sekundäre Höhlenbrüter 

V7 Dohle Corvus monedula * * k.A. 

Star Sturnus vulgaris V * k.A. 

Greifvögel 

V8 
Habicht Accipiter gentilis * * k.A. 

Rotmilan Milvus milvus  V * k.A. 

Schwarzmilan Milvus migrans * * k.A. 

Wanderfalke Falco peregrinus * * k.A. V9 

Uhu Bubo bubo * * k.A. V10 

 

Gefährdungskategorien:  

RL D Rote Liste Deutschland (SÜDBECK et al., 2007) 

RL RP Rote Liste RLP (SIMON et al., 2014) 

2 stark gefährdet 

3 gefährdet 

V Art der Vorwarnliste 

* ungefährdet 

II Durchzügler 

Erhaltungszustand landesweit: k.A.=unbekannt (LBM RLP, 2011) 



Neubau des Radfernweges Lahn im Abschnitt zwischen Laurenburg und Geilnau 37 
Fachbeitrag Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG 

 
 Cochet Consult, 10/2016 

 

V2 

Eisvogel (Alcedo atthis) 

 
Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie/Verbreitung in Rheinland-Pfalz 

Der Eisvogel benötigt langsam fließende und stehende, möglichst klare Gewässer mit Angebot an kleinen Fischen, ausrei-

chend Sitzwarten (in <3 m Höhe das Gewässer überragende Äste und andere Strukturen) und mindestens 50 cm hohen, 

möglichst krautfreie Bodenabbruchkanten, die das Graben einer Niströhre erlauben; Brutwände meist Steilufer (auch an Brü-

cken und Gräben), doch auch Bodenabbrüche, Sand- und Kiesgruben, Wurzelteller (auch im Wald) in mehreren 100 m Ent-

fernung vom Gewässer; in unterschiedlichsten Lebensräumen (inkl. Städten) vorkommend, in seltenen Fällen werden auch 

Rohre (z.B. in Mauern) als Nistplatz genutzt. 

Der Eisvogel ist in Rheinland-Pfalz landesweit verbreitet. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen  potenziell möglich 

Der Eisvogel wurde im Rahmen der faunistischen Untersuchung mehrmals entlang der Lahn sowie im Mündungsbereich des 

Cramberger Baches beobachtet. Gemäß Auskunft von Herrn Krapp (Beauftragter für den Naturschutz im Naturschutzgebiet 

Gabelstein-Hölloch) vom 10.11.2014 brütete der Eisvogel 2014 zweimalig in einem steilen Uferabbruch im Mündungsbereich 

des Cramberger Baches. Während die erste Brut erfolglos war, konnten beim 2. Brutversuch zwei flügge Jungvögel nachge-

wiesen werden. Innerhalb der letzten 25 Jahre brütete der Eisvogel regelmäßig im Mündungsbereich des Carmberg Baches. 

2012 und 2013 konnten jedoch keine Bruten der Art nachgewiesen werden. 

 

Erhaltungszustand der lokalen Population: - 

Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (Nummerierung laut LAND-

SCHAFTSPFLEGERISCHEM BEGLEITPLAN) 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

 

5 V Abstimmung der Baufeldfreimachung mit den Brut- und Aufzuchtzeiten 

Um den Eingriff für die Tierwelt (insb. die Avifauna) so gering wie möglich zu halten, ist die Baufeldfreimachung außerhalb der 

Brutperiode der (potenziell) im Untersuchungsraum vorkommenden Vogelarten zu legen. Durch die Vermeidungsmaßnahme 

kann eine Störung während der Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeiten sowie eine Beschädigung oder Zerstörung von Gelegen 

und eine Tötung von Jungvögeln (Nestlingen) bei allen Vogelarten weitgehend ausgeschlossen werden. 

(Vollständige Maßnahmenbeschreibung siehe Kap. 4) 

 

8 V Reduzierung der Störung des Brutplatzes des Eisvogels durch Errichtung eines Bauzauns  

Um die bauzeitlichen Störwirkungen im Umfeld des Brutplatzes des Eisvogels zu reduzieren, erfolgt die Anlage eines blick-

dichten Bauzaunes südwestlich der BE-Fläche an der ersten Lahnquerung. Die Länge des Bauzauns beträgt 58 m. 

(Vollständige Maßnahmenbeschreibung siehe Kap. 4) 

Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 1 (i. V. m. Abs. 5) BNatSchG:  

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen  

(§ 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase mit signifikant negativer Auswirkung auf die lokale Population 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang 

gewahrt 

Der nachgewiesene Brutplatz befindet sich außerhalb des Eingriffsbereiches, so dass eine anlage- oder baubedingte Tötung 

am Brutplatz ausgeschlossen ist. Das bauzeitliche Kollisionsrisiko ist aufgrund der geringen Geschwindigkeit des Baustellen-

verkehrs als gering einzustufen. 

Eine bau- oder anlagebedingte Tötung oder Verletzung ist insgesamt nicht zu erwarten. 
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V2 (Fortsetzung) 

Eisvogel (Alcedo atthis) 

 
Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs.1, Nr. 1 BNatSchG) 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Kollisionsgefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen in 

 signifikanter Weise. 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Kollisionsgefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen nicht in 

 signifikanter Weise. 

Betriebsbedingte Tötungen sind aufgrund der geringen Geschwindigkeit des Radverkehrs weitestgehend ausgeschlossen. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG:  

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumlichen  

 Zusammenhang nicht gewahrt. 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen  

 Zusammenhang gewahrt 

Eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist aufgrund der Entfernung der bekannten Brutröh-

re des Eisvogels zum Radweg ausgeschlossen. Zudem erfolgen keine Eingriffe in Biotopstrukturen, die von Eisvögeln als 

Brutplatz genutzt werden könnten. 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Erhebliche Störungen mit Wirkung auf den Erhaltungszustand des Eisvogels sind unter Berücksichtigung der genannten Ver-

meidungsmaßnahmen 5 V und 8 V nicht zu erwarten. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender  

Maßnahme:  

5 V Abstimmung der Baufeldfreimachung mit den Brut- und Aufzuchtzeiten 

8 V Reduzierung der Störung des Brutplatzes des Eisvogels durch Errichtung eines Bauzauns 

(artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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Vorsorgliche Ausnahmeprüfung: 

Obwohl keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (aufgrund der Vermei-

dungsmaßnahmen) erfüllt sind, werden im Folgenden vorsorglich die naturschutzfachlichen Voraus-

setzungen für eine Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft. 

 

V2 (Fortsetzung) 

Eisvogel (Alcedo atthis) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

Erhaltungszustand der Art in Rheinland-Pfalz 

 günstig  unzureichend  schlecht  unbekannt 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Die Gewährung einer Ausnahme führt zu: 

 keiner Verschlechterung des derzeit günstigen Erhaltungszustandes der Populationen in RLP 

 keiner weiteren Verschlechterung des jetzigen ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen in RLP 

Der Eisvogel wird in der RL-Vögel-RLP auf der Vorwarnliste geführt. Der landesweite Erhaltungszustand wird daher vorsorg-

lich als unzureichend angenommen. Innerhalb des Wirkraumes der Maßnahme ist potenziell ein einziges Revier des Eisvo-

gels betroffen. Eine Verschlechterung des landesweiten Erhaltungszustandes kann für die landesweit verbreitete Art ausge-

schlossen werden. 

 

Kompensatorische Maßnahmen (Nummerierung laut LBP): keine vorgesehen. 

Vergleich zumutbarer Alternativen mit keinen oder geringeren Beeinträchtigungen für die Art 

Aus Sicht des Vorhabenträgers liegen keine zumutbaren Alternativen mit keinen oder geringen Beeinträchtigungen vor. 
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V3 

Nahrungsgäste/Wintergäste mit Bindung an Gewässer (Gänsesäger, Graureiher, Kormoran) 

 
Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie/Verbreitung in Rheinland-Pfalz 

Gänsesäger 

Der Gänsesäger ist ein regelmäßiger Durchzügler und Wintergast in Rheinland-Pfalz. Als Brutvogel tritt die Art nicht auf. 

 

Graureiher 

Lebensraumkomplexe des Graureihers bestehen aus größeren Fließ- und Stillgewässer mit Flachwasserbereichen vorwie-

gend als Nahrungshabitat und älteren Laubwäldern bzw. Nadelbaumbeständen als Nisthabitat. Bevorzugte Nahrungshabitate 

sind Auenlandschaften, Teichkomplexe; wichtige Nahrungshabitate sind aber auch als Grünland genutzte, von Gräben durch-

zogene Niederungen. Großkolonien liegen meist in oder in Nähe von Flussniederungen. Kolonien können bis 30 km vom 

nächsten Gewässer entfernt liegen. 

Der Verbreitungsschwerpunkt des Graureihers ist das Rheintal und seine Nebenflüsse. Die Höhenlagen werden selten besie-

delt. 

 

Kormoran 

Nahrungshabitate des Kormorans sind größere Gewässer aller Art (Seen, Teiche, Flüsse). Brutplätze sind meist nahegelege-

ne Laubbäume, bevorzugt auf Inseln, gelegentlich in Graureiherkolonien). 

Der Verbreitungsschwerpunkt des Kormorans sind die Auwälder des Rheins. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen  potenziell möglich 

Während des Winters 2013 und sowie im Februar 2014 konnten mehrmals Gänsesäger an der Lahn beobachtet werden. Die 

Art ist als regelmäßiger Wintergast/Durchzügler einzustufen. 

Der Graureiher ist innerhalb des Untersuchungsraumes entlang der Lahn ein regelmäßiger Nahrungsgast. Brutkolonien sind 

innerhalb des Untersuchungsraumes auszuschließen. Einzelbruten sind im Umfeld der Lahn insgesamt denkbar, im unmittel-

baren Umfeld der geplanten Varianten aufgrund der hohen Anzahl der Begehungen aber weitestgehend auszuschließen. 

Kormorane wurden im Rahmen der Kartierung regelmäßig zu allen Jahreszeiten entlang der Lahn nachgewiesen. Insgesamt 

kann der gesamte Verlauf der Lahn innerhalb des Untersuchungsraumes als potenzielles Nahrungshabitat der Art angesehen 

werden. Eine Nutzung des Untersuchungsraumes als Bruthabitat kann jedoch ausgeschlossen werden. Entlang des Leinpfa-

des wurden mehrere regelmäßig genutzte Ruheplätze festgestellt. 

 

Erhaltungszustand der lokalen Population: - 

Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (Nummerierung laut LAND-

SCHAFTSPFLEGERISCHEM BEGLEITPLAN) 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

 

Für die Nahrungsgäste und Wintergäste sind keine Vermeidungsmaßnahmen notwendig. 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 1 (i. V. m. Abs. 5) BNatSchG:  

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen  

(§ 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase mit signifikant negativer Auswirkung auf die lokale Population 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang 

gewahrt 

Eine bau- oder anlagebedingte Tötung oder Verletzung der Nahrungsgäste und Wintergäste ist insgesamt nicht zu erwarten. 
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V3 (Fortsetzung) 

Nahrungsgäste/Wintergäste mit Bindung an Gewässer 

 
Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs.1, Nr. 1 BNatSchG) 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Kollisionsgefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen in 

 signifikanter Weise. 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Kollisionsgefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen nicht in 

 signifikanter Weise. 

Betriebsbedingte Tötungen sind aufgrund der geringen Geschwindigkeit des Radverkehrs weitestgehend ausgeschlossen. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG:  

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumlichen  

 Zusammenhang nicht gewahrt. 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen  

 Zusammenhang gewahrt 

Eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Nahrungsgäste und Wintergäste ist insgesamt 

nicht zu erwarten. Fortpflanzungsstätten der genannten Arten befinden sich nicht im Umfeld der geplanten Maßnahme. Die 

regelmäßig genutzten Ruheplätze des Kormorans entlang des Leinpfades werden bei der gewählten Trassenalternative nicht 

in Anspruch genommen. 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Störungen der genannten Arten sind in der Bauphase unvermeidbar und werden insbesondere im Bereich der geplanten Que-

rungsbauwerke zu einer bauzeitlichen Vergrämung führen, die jedoch zeitlich befristet ist und daher nicht als erheblich zu 

werten ist. 

Betriebsbedingte Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen auswirken sind nicht zu erwarten. 

Eine Verlagerung der Ruheplätze und Nahrungshabitate der genannten Arten ist im weiteren Umfeld der Maßnahme generell 

möglich. Zudem ist nur sporadisch mit deutlichen Störungen zu rechnen (insbesondere an Wochenenden, Feiertagen etc.), so 

dass die Ruheplätze und Nahrungshabitate ihre Funktion weiterhin erfüllen. Insbesondere der Gänsesäger wird im Winter 

wenige Störungen durch Radfahrer in der Lahnaue erfahren. Auch die geplanten Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

in der Lahnaue reduzieren die Störwirkungen in der Lahnaue deutlich und gewährleisten einen Funktionserhalt der Nahrungs-

habitate und Ruheplätze im Umfeld. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender 

Maßnahmen:  

(artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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Vorsorgliche Ausnahmeprüfung: 

Obwohl keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt sind, werden im 

Folgenden vorsorglich die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme gemäß § 45 

Abs. 7 BNatSchG geprüft. 

 

V3 (Fortsetzung) 

Nahrungsgäste / Wintergäste mit Bindung an Gewässer 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

Erhaltungszustand der Art in Rheinland-Pfalz 

 günstig  unzureichend  schlecht  unbekannt 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Die Gewährung einer Ausnahme führt zu: 

 keiner Verschlechterung des derzeit günstigen Erhaltungszustandes der Populationen in RLP 

 keiner weiteren Verschlechterung des jetzigen ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen in RLP 

Keine der genannten Arten ist landesweit gefährdet oder steht auf der Vorwarnliste. Der Gänsesäger ist in der Roten Liste als 

Durchzügler aufgeführt. Der Erhaltungszustand wird für alle Arten als günstig angenommen. Eine Verschlechterung des lan-

desweiten Erhaltungszustandes kann für die weit verbreiteten Arten und den Durchzügler weitestgehend ausgeschlossen 

werden. 

 

Kompensatorische Maßnahmen (Nummerierung laut LBP): keine vorgesehen. 

Vergleich zumutbarer Alternativen mit keinen oder geringeren Beeinträchtigungen für die Art 

Aus Sicht des Vorhabenträgers liegen keine zumutbaren Alternativen mit keinen oder geringen Beeinträchtigungen vor. 
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V4 

Sonstige Nahrungsgäste (Kolkrabe, Mehlschwalbe) 

 
Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie/Verbreitung in Rheinland-Pfalz 

Kolkrabe 

Der Kolkrabe besiedelt strukturreiche, aufgelockerte Waldlandschaften, oft mit hohem Wildbestand (Fallwild, Wildaufbrüche, 

Aas, Nachgeburten) sowie Kulturlandschaft in waldreichen Weidelandschaften (Hute, Ganzjahres-Weide). 

Die Art ist insbesondere im Norden von Rheinland-Pfalz weit verbreitet. 

 

Mehlschwalbe 

Ursprünglich besiedelte die Mehlschwalbe Felslandschaften in Gebirgen und anden Lebensräumen, heute ist sie in Mitteleu-

ropa ausgesprochener Kulturfolger; in allen Formen menschlicher Siedlungen wie Dörfer (auch Einzelgehöfte) und Städte; im 

Stadtbereich werden Wohnblockzonen und Industriegebiete bevorzugt, aber auch Innen- und Gartenstädte besiedelt. Von 

Bedeutung für die Ansiedlung sind Gewässernähe (Nistmaterial, Nahrungshabitate) bzw. schlammige, lehmige bodenoffene 

Ufer oder Pfützen (Nistmaterial). Nahrungshabitate in reich strukturierten, offenen Grünflächen (Feldflur, Grünland, Grünanla-

gen) und über Gewässer im Umkreis von 1000 m um den Neststandort. 

In Rheinland-Pfalz ist die Art flächendeckend verbreitet. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen  potenziell möglich 

Im Rahmen der faunistischen Untersuchungen konnte zweimalig ein überfliegender Kolkrabe innerhalb des Untersuchungs-

raumes beobachtet werden. Hinweise auf einen Horststandort bzw. eine Brut liegen nicht vor. Die Art wird daher als Nah-

rungsgast des Untersuchungsraumes eingestuft. Eine Brut im weiteren Umfeld des Untersuchungsraums ist aber anzuneh-

men. 

Mehlschwalben wurden lediglich über den linksseitigen Offenlandflächen in der Nähe der Ortslage von Cramberg außerhalb 

des Untersuchungsraumes beobachtet. Es ist davon auszugehen, dass die synanthrope Art im Bereich der Siedlungsflächen 

und Hofanlagen brütet. 

 

Erhaltungszustand der lokalen Population: - 

Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (Nummerierung laut LAND-

SCHAFTSPFLEGERISCHEM BEGLEITPLAN) 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

 

Für die Nahrungsgäste und Wintergäste sind keine Vermeidungsmaßnahmen notwendig. 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 1 (i. V. m. Abs. 5) BNatSchG:  

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen  

(§ 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase mit signifikant negativer Auswirkung auf die lokale Population 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang 

gewahrt 

Eine bau- oder anlagebedingte Tötung oder Verletzung der Nahrungsgäste ist insgesamt nicht zu erwarten. 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs.1, Nr. 1 BNatSchG) 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Kollisionsgefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen in 

 signifikanter Weise. 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Kollisionsgefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen nicht in 

 signifikanter Weise. 

Betriebsbedingte Tötungen sind aufgrund der geringen Geschwindigkeit des Radverkehrs weitestgehend ausgeschlossen. 
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V4 (Fortsetzung) 

Sonstige Nahrungsgäste 

 
Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG:  

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumlichen  

 Zusammenhang nicht gewahrt. 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen  

 Zusammenhang gewahrt 

Eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Nahrungsgäste ist insgesamt weitestgehend 

ausgeschlossen. 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Störungen sind in der Bauphase unvermeidbar und können zu einer bauzeitlichen Vergrämung führen, die jedoch zeitlich be-

fristet ist und daher nicht als erheblich zu werten ist.  

Betriebsbedingte Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen auswirken sind im Hinblick auf die 

Nahrungsgäste weitestgehend ausgeschlossen. Eine Verlagerung der Ruheplätze und Nahrungshabitate der genannten Arten 

ist im weiteren Umfeld der Maßnahme generell möglich. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender 

Maßnahmen:  

(artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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Vorsorgliche Ausnahmeprüfung: 

Obwohl keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt sind, werden im 

Folgenden vorsorglich die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme gemäß § 45 

Abs. 7 BNatSchG geprüft. 

 

V4 (Fortsetzung) 

Sonstige Nahrungsgäste 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

Erhaltungszustand der Art in Rheinland-Pfalz 

 günstig  unzureichend  schlecht  unbekannt 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Die Gewährung einer Ausnahme führt zu: 

 keiner Verschlechterung des derzeit günstigen Erhaltungszustandes der Populationen in RLP 

 keiner weiteren Verschlechterung des jetzigen ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen in RLP 

Die Mehlschwalbe wird in der RL-Vögel-RLP als gefährdet geführt. Der Kolkrabe wird als ungefährdet eingestuft. Der landes-

weite Erhaltungszustand für die Mehlschwalbe wird vorsorglich als unzureichend, der landesweite Erhaltungszustand für den 

Kolkraben im Analogieschluss als günstig angenommen. Eine Verschlechterung des landesweiten Erhaltungszustandes kann 

daher für die o.g. Nahrungsgäste aufgrund der geringen projektbedingten Betroffenheit ausgeschlossen werden. 

 

Kompensatorische Maßnahmen (Nummerierung laut LBP): keine vorgesehen. 

Vergleich zumutbarer Alternativen mit keinen oder geringeren Beeinträchtigungen für die Art 

Aus Sicht des Vorhabenträgers liegen keine zumutbaren Alternativen mit keinen oder geringen Beeinträchtigungen vor. 
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V5 

Potenzielle Brutvögel mit Bindung an Gewässer (Gebirgsstelze, Stockente, Teichhuhn) 

 
Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie/Verbreitung in Rheinland-Pfalz 

Gebirgsstelze 

Lebensräume der Gebirgsstelze sind meist von Laubwald oder Gehölzsäumen umgebene, schattenreiche, mehr oder weniger 

schnell fließende Bäche und Flüsse mit Geröllufern, Geschiebe- oder Geröllinseln, die bestenfalls von Hochgewässern über-

flutet werden. Günstig sind unterschiedliche Strömungsverhältnisse, seichte und zeitweise trockengefallende Schlamm- oder 

Sandbänke sowie Steilufer mit Nischen für die Nestanlage; im Tiefland häufig bei Wehren, Mühlen und Brücken. Die Gebirgs-

stelze ist landesweit verbreitet; Verbreitungsschwerpunkt sind die Mittelgebirge. 

 

Stockente 

Die Stockente ist in fast allen Landschaften an stehenden und langsam fließenden Gewässern jeder Ausprägung, soweit sie 

nicht durchgehend von Steilufern umgeben oder völlig vegetationslos sind, verbreitet. Geeignete Gewässer sind Binnenseen, 

große und kleine Teiche, Altwasser und Sumpfgebiete, kleine Tümpel, Grünland-Grabensysteme, Flüsse, Bäche und auch 

städtische Gewässer, wie Teiche in Park- und Grünanlagen (hier meist domestiziert). Die Stockente ist landesweit verbreitet. 

 

Teichhuhn 

Das Teichhuhn besiedelt strukturreiche Verlandungszonen und Uferpartien (z.B. Seggensümpfe) von stehenden und langsam 

fließenden nährstoffreichen Gewässern des Tieflandes (z.B. stark verlandete Flussaltwasser), denen möglichst Schwimm-

blattgesellschaften vorgelagert sind, daneben auch Seeufer und feuchten Erlenbrüchen sowie kleine Stillgewässer mit De-

ckung bietendem Röhricht (Schilf, Rohrglanzgras, Seggen) oder Ufer-(Weiden-)gebüsch; in der Kulturlandschaft und Sied-

lungsbereichen mit überfluteten Wiesen, vegetationsreiche Gräben, Kanälen, Dorfteichen bis zu kleinen Wasserlöchern (20 

bis 30 m²), Parkgewässer, Klärteiche, Lehm- und Kiesgruben werden besiedelt. Die Nahrungssuche erfolgt auch im Landröh-

richt und in der Uferböschung bzw. auf angrenzenden Grünland- oder Rasenflächen. Die Art ist landesweit verbreitet, Sied-

lungsschwerpunkte liegen in den Auenbereichen des Oberrheins und der Mosel. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen  potenziell möglich 

Innerhalb des Untersuchungsraumes wurde die Gebirgsstelze mehrfach an der Lahn während der Brutzeit beobachtet. Ein 

Neststandort konnte nicht nachgewiesen werden, dieser liegt jedoch vermutlich aufgrund der Nachweisorte randlich des Un-

tersuchungsraumes. 

Stockenten wurden im Zuge der faunistischen Kartierung mehrfach auf der Lahn auch während der Brutzeit beobachtet. Ins-

gesamt ist von mindestens 2 Brutpaaren innerhalb des Untersuchungsraumes auszugehen (Brutverdacht). 

Ein Teichhuhn wurde im Frühjahr zweimalig auf dem Lahnabschnitt südlich der Ortslage von Geilnau beobachtet. Die Art wird 

als brutverdächtig eingestuft. 

 

Erhaltungszustand der lokalen Population: - 

Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (Nummerierung laut LAND-

SCHAFTSPFLEGERISCHEM BEGLEITPLAN) 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

 

5 V Abstimmung der Baufeldfreimachung mit den Brut- und Aufzuchtzeiten 

Um den Eingriff für die Tierwelt (insb. die Avifauna) so gering wie möglich zu halten, ist die Baufeldfreimachung außerhalb der 

Brutperiode der (potenziell) im Untersuchungsraum vorkommenden Vogelarten zu legen. Durch die Vermeidungsmaßnahme 

kann eine Störung während der Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeiten sowie eine Beschädigung oder Zerstörung von Gelegen 

und eine Tötung von Jungvögeln (Nestlingen) bei allen Vogelarten weitgehend ausgeschlossen werden. 

(Vollständige Maßnahmenbeschreibung siehe Kap. 4) 
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V5 (Fortsetzung) 

Potenzielle Brutvögel mit Bindung an Gewässer 

 
Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 1 (i. V. m. Abs. 5) BNatSchG:  

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen  

(§ 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase mit signifikant negativer Auswirkung auf die lokale Population 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang 

gewahrt 

Eine bau- oder anlagebedingte Tötung oder Verletzung der potenziellen Brutvögel des Untersuchungsraumes ist insgesamt 

nicht zu erwarten, da kaum Eingriffe in potenzielle Brutstandorte erfolgen und die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit 

o.g. Arten erfolgt. 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs.1, Nr. 1 BNatSchG) 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Kollisionsgefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen in 

 signifikanter Weise. 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Kollisionsgefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen nicht in 

 signifikanter Weise. 

Betriebsbedingte Tötungen sind aufgrund der geringen Geschwindigkeit des Radverkehrs weitestgehend ausgeschlossen. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG:  

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumlichen  

 Zusammenhang nicht gewahrt. 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen  

 Zusammenhang gewahrt 

Eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der potenziellen Brutvögel ist insgesamt nicht zu 

erwarten. Bekannte Fortpflanzungsstätten der genannten Arten befinden sich nicht im Bereich der geplanten Lahnquerungen. 

Zudem gibt es kaum Eingriffe in Strukturen, die als potenzieller Brutplatz der genannten Arten zu werten sind. Selbst bei einer 

potenziellen Zerstörung einzelner Fortpflanzungs- und Ruhestätten der landesweit verbreiteten Arten, wäre die ökologische 

Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang gewahrt. 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Störungen der genannten Arten sind in der Bauphase unvermeidbar und werden insbesondere im Bereich der geplanten Que-

rungsbauwerke zu einer bauzeitlichen Vergrämung führen, die jedoch zeitlich befristet ist und daher nicht als erheblich zu 

werten ist. 

Betriebsbedingte Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen auswirken sind nicht zu erwarten. 

Eine Verlagerung potenzieller Brutplätze der genannten Arten ist im weiteren Umfeld der Maßnahme generell möglich. Zudem 

ist nur sporadisch mit deutlichen Störungen zu rechnen (insbesondere an Wochenenden, Feiertagen, etc.). Auch die geplan-

ten Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen reduzieren die Störwirkungen in der Lahnaue deutlich und gewährleisten einen 

Funktionserhalt potenzieller Brutplätze. 
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V5 (Fortsetzung) 

Potenzielle Brutvögel mit Bindung an Gewässer 

 
Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender 

Maßnahmen:  

5 V Abstimmung der Baufeldfreimachung mit den Brut- und Aufzuchtzeiten 

(artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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Vorsorgliche Ausnahmeprüfung: 

Obwohl keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (aufgrund der Vermei-

dungsmaßnahme) erfüllt sind, werden im Folgenden vorsorglich die naturschutzfachlichen Vorausset-

zungen für eine Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft. 

 

V5 (Fortsetzung) 

Potenzielle Brutvögel mit Bindung an Gewässer 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

Erhaltungszustand der Art in Rheinland-Pfalz 

 günstig  unzureichend  schlecht  unbekannt 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Die Gewährung einer Ausnahme führt zu: 

 keiner Verschlechterung des derzeit günstigen Erhaltungszustandes der Populationen in RLP 

 keiner weiteren Verschlechterung des jetzigen ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen in RLP 

Die Stockente wird in der RL-Vögel-RLP als gefährdet geführt. Das Teichhuhn wird auf der Vorwarnliste geführt. Die Gebirgs-

stelze wird als ungefährdet eingestuft. Der landesweite Erhaltungszustand für Stockente und Teichhuhn wird vorsorglich als 

unzureichend, der landesweite Erhaltungszustand für die Gebirgsstelze im Analogieschluss als günstig angenommen. Eine 

Verschlechterung des landesweiten Erhaltungszustandes kann für die o.g. pot. Brutvögel aufgrund der geringen projektbe-

dingten Betroffenheit insgesamt ausgeschlossen werden. 

 

Kompensatorische Maßnahmen (Nummerierung laut LBP): keine vorgesehen. 

Vergleich zumutbarer Alternativen mit keinen oder geringeren Beeinträchtigungen für die Art 

Aus Sicht des Vorhabenträgers liegen keine zumutbaren Alternativen mit keinen oder geringen Beeinträchtigungen vor. 
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V6 

Spechte (Grünspecht, Kleinspecht, Mittelspecht, Schwarzspecht) 

 
Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie/Verbreitung in Rheinland-Pfalz 

Bei den oben aufgeführten Arten handelt es sich um primäre Baumhöhlenbauer- und -bewohner und Jahresvögel. Die 

Spechtarten werden als eine Gruppe abgehandelt, für die der geplante Ausbau vergleichbare Auswirkungen < Verlust poten-

zieller Höhlenbäume > haben wird. 

 

Grünspecht 

Der Grünspecht ist landesweit verbreitet mit Ausnahme von Hohem Westerwald und Schnee-Eifel. Schwerpunkte der Besied-

lung liegen in klimatisch günstigen Tallagen und Hügelländern wie bei Wittlich an Mosel und Saar, an Lahn, Mittelrhein und 

Nahe, in der Nordpfalz oder am Haardtrand. 

 

Kleinspecht 

Der Kleinspecht ist fast landesweit verbreitet. Verbreitungslücken gibt es nur in den Mittelgebirgen (höherer Nadelwaldanteil), 

dort kommt der Kleinspecht vermehrt entlang der Fließgewässer (wie der Lahn) vor. 

 

Mittelspecht 

Auch der Mittelspecht ist fast landesweit verbreitet. Verbreitungsschwerpunkte sind Mittelrhein, Westerwald, Lahn, Osteifel, 

Saar- und Moseltal sowie die Oberrheinebene. 

 

Schwarzspecht 

Mit Ausnahme Rheinhessens und Teilen des Nordpfälzer Berglandes ist der Schwarzspecht in allen Landesteilen mit geeig-

neten Lebensräumen nachgewiesen. Ein deutlicher Schwerpunkt der Verbreitung liegt daher in den Mittelgebirgen mit hohem 

Buchenanteil. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen  potenziell möglich 

Der Grünspecht konnte flächendeckend in den Wald- und Gehölzbeständen des Untersuchungsraumes als Brutvogel nach-

gewiesen werden. Insgesamt wurden ca. 10 Reviere erfasst. 

Im Zuge der avifaunistischen Kartierung wurden 3-4 Brutreviere des Kleinspechts erfasst. Die Reviere befanden sich v.a. im 

südlichen Untersuchungsraum in den Waldbeständen östlich von Laurenburg beiderseits der Lahn. 

In den innerhalb des Untersuchungsraumes vollständig bewaldeten Lahnhängen konnten im Zuge der der faunistischen Er-

fassungen insgesamt drei Reviere des Mittelspechtes erfasst werden. Alle Reviere wurden innerhalb gut strukturierter Hain-

bucheneichenwälder nachgewiesen. Der Untersuchungsraum bietet insgesamt sehr günstige Habitatvoraussetzungen für den 

Mittelspecht. Die Nachweise erfolgten sämtlich in der Nähe bestehender Wirtschaftswege, die bereits heute einer Nutzung 

durch Erholungssuchende unterliegen. 

Der streng geschützte und landesweit gefährdete Schwarzspecht wurde mit 3-4 Brutpaaren in den alten Buchenwaldbestän-

den der Lahnhänge beiderseits der Lahn nachgewiesen. 

 

Erhaltungszustand der lokalen Population: - 
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V6 (Fortsetzung) 

Spechte 

 
Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (Nummerierung laut LAND-

SCHAFTSPFLEGERISCHEM BEGLEITPLAN) 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

 
5 V Abstimmung der Baufeldfreimachung mit den Brut- und Aufzuchtzeiten 

Um den Eingriff für die Tierwelt (insb. die Avifauna) so gering wie möglich zu halten, ist die Baufeldfreimachung außerhalb der 

Brutperiode der (potenziell) im Untersuchungsraum vorkommenden Vogelarten zu legen. Durch die Vermeidungsmaßnahme 

kann eine Störung während der Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeiten sowie eine Beschädigung oder Zerstörung von Gelegen 

und eine Tötung von Jungvögeln (Nestlingen) bei allen Vogelarten weitgehend ausgeschlossen werden. 

(Vollständige Maßnahmenbeschreibung siehe Kap. 4) 

 

6 V Überprüfung von Baumhöhlen vor Beginn der Fällarbeiten 

Ein Verlust von Brut-/Nisthöhlen bzw. Wochenstuben/Sommerquartiere, die einen potenziellen Lebensraum für planungsrele-

vante Arten darstellen, kann durch eine Überprüfung von Höhlenbäumen und potenziellen Spaltenverstecken vor Beginn der 

Fällarbeiten vermieden werden. Besetzte Baumhöhlen werden nach dem Ausflug der Tiere verschlossen. 

(Vollständige Maßnahmenbeschreibung siehe Kap. 4) 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 1 (i. V. m. Abs. 5) BNatSchG:  

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen  

(§ 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase mit signifikant negativer Auswirkung auf die lokale Population 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang 

gewahrt 

Eine bau- oder anlagebedingte Tötung oder Verletzung der Brutvögel des Untersuchungsraumes ist insgesamt nicht zu erwar-

ten, da kaum Eingriffe in potenzielle Brutstandorte erfolgen und die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit o.g. Arten er-

folgt. Zudem erfolgt vor Beginn der Baufeldfreimachung einer Kontrolle von Höhlenbäumen innerhalb des Eingriffsbereiches. 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs.1, Nr. 1 BNatSchG) 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Kollisionsgefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen in 

 signifikanter Weise. 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Kollisionsgefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen nicht in 

 signifikanter Weise. 

Betriebsbedingte Tötungen sind aufgrund der geringen Geschwindigkeit des Radverkehrs weitestgehend ausgeschlossen. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG:  

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumlichen  

 Zusammenhang nicht gewahrt. 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen  

 Zusammenhang gewahrt 

Eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Höhlenbäume) der Brutvögel ist insgesamt nicht 

ausgeschlossen. Allerdings ist lediglich mit dem Verlust einzelner Höhlenbäume zu rechnen. Der Verlust einzelner Höhlen-

bäume kann ortsnah ausgeglichen werden, da sich großflächig geeignete Habitatstrukturen im Umfeld der Maßnahme befin-

den. Betroffen sind potenziell die Arten Grünspecht und Kleinspecht. Eingriffe in Wälder bzw- Brutreviere der Arten Mit-

telspecht und Schwarzspecht werden vermieden. 
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V6 (Fortsetzung) 

Spechte 

 
Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Störungen der genannten Arten sind in der Bauphase unvermeidbar und werden möglichweise zu einer bauzeitlichen Ver-

grämung führen, die jedoch zeitlich befristet ist und daher nicht als erheblich zu werten ist.  

Betriebsbedingte Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen auswirken sind nicht zu erwarten. 

Eine Verlagerung einzelner Brutplätze der genannten Arten ist im weiteren Umfeld der Maßnahme generell möglich. Zudem 

ist nur sporadisch mit deutlichen Störungen zu rechnen (insbesondere an Wochenenden, Feiertagen, etc.). Auch die geplan-

ten Vermeidung- und Ausgleichsmaßnahmen reduzieren die Störwirkungen in der Lahnaue deutlich und gewährleisten einen 

Funktionserhalt potenzieller Brutplätze. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender 

Maßnahmen:  

5 V Abstimmung der Baufeldfreimachung mit den Brut- und Aufzuchtzeiten 

6 V Überprüfung von Baumhöhlen vor Beginn der Fällarbeiten 

(artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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Vorsorgliche Ausnahmeprüfung: 

Obwohl keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (aufgrund der Vermei-

dungsmaßnahmen) erfüllt sind, werden im Folgenden vorsorglich die naturschutzfachlichen Voraus-

setzungen für eine Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft. 

 

V6 (Fortsetzung) 

Spechte 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

Erhaltungszustand der Art in Rheinland-Pfalz 

 günstig  unzureichend  schlecht  unbekannt 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Die Gewährung einer Ausnahme führt zu: 

 keiner Verschlechterung des derzeit günstigen Erhaltungszustandes der Populationen in RLP 

 keiner weiteren Verschlechterung des jetzigen ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen in RLP 

Keine der genannten Spechtarten ist landesweit gefährdet oder befindet sich auf der landesweiten Vorwarnliste. Zudem ge-

hört der Untersuchungsraum zu den Verbreitungsschwerpunkten der genannten Arten. Der landesweite Erhaltungszustand 

der o.g. Spechtarten wird daher als günstig angenommen. 

Eine Verschlechterung des landesweiten Erhaltungszustandes kann für die o.g. Brutvögel aufgrund der geringen projektbe-

dingten Betroffenheit insgesamt ausgeschlossen werden. 

 

Kompensatorische Maßnahmen (Nummerierung laut LBP): keine vorgesehen. 

Vergleich zumutbarer Alternativen mit keinen oder geringeren Beeinträchtigungen für die Art 

Aus Sicht des Vorhabenträgers liegen keine zumutbaren Alternativen mit keinen oder geringen Beeinträchtigungen vor. 
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V7 

Sekundäre Höhlenbrüter (Dohle, Star) 

 
Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie/Verbreitung in Rheinland-Pfalz 

Bei den oben aufgeführten Arten handelt es um sekundäre Baumhöhlenbauer- und -bewohner und Jahresvögel. Die sekundä-

ren Höhlenbrüter werden als eine Gruppe abgehandelt, für die der geplante Ausbau vergleichbare Auswirkungen < Verlust 

potenzieller Höhlenbäume > haben wird. 

 

Dohle 

Die Dohle zeigt ein lückenhaftes Vorkommen in ganz Rheinland-Pfalz, mit erkennbarer Hauptverbreitung entlang der Rhein-

achse und seiner Nebenflüsse, u.a. auch der Lahn. 

 

Star 

Der Star weist in Rheinland-Pfalz eine flächendeckende Besiedlung in hoher Dichte auf. Kleinere Verbreitungslücken gibt es 

nur in ausgeräumten Agrarlandschaften und geschlossenen Waldarealen. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen  potenziell möglich 

In den Waldbeständen rechtsseitig der Lahn konnten mehrere potenzielle Brutpaare der Dohle nachgewiesen werden. Als se-

kundäre Höhlenbrüter sind Dohlen auf das Angebot von Spechthöhlen in Altholzbeständen angewiesen. 

Nahrungssuchende Stare konnten im Zuge der faunistischen Untersuchung regelmäßig im Bereich der Offenlandflächen beo-

bachtet werden. Ein Brutnachweis der Art konnte in der Ortsrandlage von Geilnau erbracht werden. Brutverdachte des Stars 

erfolgten südlich von Cramberg am Rand des Untersuchungsraumes sowie in den Waldflächen rechtsseitig der Lahn. 

 

Erhaltungszustand der lokalen Population: - 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (Nummerierung laut LAND-

SCHAFTSPFLEGERISCHEM BEGLEITPLAN) 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

 

5 V Abstimmung der Baufeldfreimachung mit den Brut- und Aufzuchtzeiten 

Um den Eingriff für die Tierwelt (insb. die Avifauna) so gering wie möglich zu halten, ist die Baufeldfreimachung außerhalb der 

Brutperiode der (potenziell) im Untersuchungsraum vorkommenden Vogelarten zu legen. Durch die Vermeidungsmaßnahme 

kann eine Störung während der Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeiten sowie eine Beschädigung oder Zerstörung von Gelegen 

und eine Tötung von Jungvögeln (Nestlingen) bei allen Vogelarten weitgehend ausgeschlossen werden. 

(Vollständige Maßnahmenbeschreibung siehe Kap. 4) 

 

6 V Überprüfung von Baumhöhlen vor Beginn der Fällarbeiten 

Ein Verlust von Brut-/Nisthöhlen bzw. Wochenstuben/Sommerquartiere, die einen potenziellen Lebensraum für planungsrele-

vante Arten darstellen, kann durch eine Überprüfung von Höhlenbäumen und potenziellen Spaltenverstecken vor Beginn der 

Fällarbeiten vermieden werden. Besetzte Baumhöhlen werden nach dem Ausflug der Tiere verschlossen. 

(Vollständige Maßnahmenbeschreibung siehe Kap. 4) 

Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 1 (i. V. m. Abs. 5) BNatSchG:  

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen  

(§ 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase mit signifikant negativer Auswirkung auf die lokale Population 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang 

gewahrt 

Eine bau- oder anlagebedingte Tötung oder Verletzung der Brutvögel des Untersuchungsraumes ist insgesamt nicht zu erwar-

ten, da die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit o.g. Arten erfolgt (Maßnahme 5 V). Zudem erfolgt vor Beginn der Bau-

feldfreimachung einer Kontrolle von Höhlenbäumen innerhalb des Eingriffsbereiches (Maßnahme 6 V). 
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V7 (Fortsetzung) 

Sekundäre Höhlenbrüter 

 
Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs.1, Nr. 1 BNatSchG) 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Kollisionsgefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen in 

 signifikanter Weise. 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Kollisionsgefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen nicht in 

 signifikanter Weise. 

Betriebsbedingte Tötungen sind aufgrund der geringen Geschwindigkeit des Radverkehrs weitestgehend ausgeschlossen. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG:  

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumlichen  

 Zusammenhang nicht gewahrt. 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen  

 Zusammenhang gewahrt 

Eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Höhlenbäume) der Brutvögel ist insgesamt nicht 

ausgeschlossen. Allerdings ist lediglich mit dem Verlust einzelner Höhlenbäume zu rechnen. Der Verlust einzelner Höhlen-

bäume kann ortsnah ausgeglichen werden, da sich großflächig geeignete Habitatstrukturen im Umfeld der Maßnahme befin-

den. 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Störungen der genannten Arten sind in der Bauphase unvermeidbar und werden möglichweise zu einer bauzeitlichen Ver-

grämung führen, die jedoch zeitlich befristet ist und daher nicht als erheblich zu werten ist.  

Betriebsbedingte Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen auswirken sind nicht zu erwarten. 

Eine Verlagerung einzelner Brutplätze der genannten Arten ist im weiteren Umfeld der Maßnahme generell möglich. Zudem 

ist nur sporadisch mit deutlichen Störungen zu rechnen (insbesondere an Wochenenden, Feiertagen, etc.). Auch die geplan-

ten Ausgleichsmaßnahmen reduzieren die Störwirkungen in der Lahnaue deutlich und gewährleisten einen Funktionserhalt 

potenzieller Brutplätze. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender 

Maßnahmen:  

5 V Abstimmung der Baufeldfreimachung mit den Brut- und Aufzuchtzeiten 

6 V Überprüfung von Baumhöhlen vor Beginn der Fällarbeiten 

(artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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Vorsorgliche Ausnahmeprüfung: 

Obwohl keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (aufgrund der Vermei-

dungsmaßnahmen) erfüllt sind, werden im Folgenden vorsorglich die naturschutzfachlichen Voraus-

setzungen für eine Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft. 

 

V7 (Fortsetzung) 

Sekundäre Höhlenbrüter 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

Erhaltungszustand der Art in Rheinland-Pfalz 

 günstig  unzureichend  schlecht  unbekannt 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Die Gewährung einer Ausnahme führt zu: 

 keiner Verschlechterung des derzeit günstigen Erhaltungszustandes der Populationen in RLP 

 keiner weiteren Verschlechterung des jetzigen ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen in RLP 

Der Star wird auf der Vorwarnliste geführt. Die Dohle wird als ungefährdet eingestuft. Der landesweite Erhaltungszustand für 

den Star wird vorsorglich als unzureichend, der landesweite Erhaltungszustand für die Dohle im Analogieschluss als günstig 

angenommen. Eine Verschlechterung des landesweiten Erhaltungszustandes kann für die o.g. pot. Brutvögel aufgrund der 

geringen projektbedingten Betroffenheit insgesamt ausgeschlossen werden. 

 

Kompensatorische Maßnahmen (Nummerierung laut LBP): keine vorgesehen. 

Vergleich zumutbarer Alternativen mit keinen oder geringeren Beeinträchtigungen für die Art 

Aus Sicht des Vorhabenträgers liegen keine zumutbaren Alternativen mit keinen oder geringen Beeinträchtigungen vor. 
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V8 (Fortsetzung) 

Greifvögel 

 
Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs.1, Nr. 1 BNatSchG) 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Kollisionsgefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen in

 signifikanter Weise. 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Kollisionsgefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen nicht in 

 signifikanter Weise. 

Betriebsbedingte Tötungen sind aufgrund der geringen Geschwindigkeit des Radverkehrs weitestgehend ausgeschlossen. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG:  

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumlichen  

 Zusammenhang nicht gewahrt. 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen  

 Zusammenhang gewahrt 

Eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Nahrungsgäste ist insgesamt weitestgehend 

ausgeschlossen. 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Störungen sind in der Bauphase unvermeidbar und können zu einer bauzeitlichen Vergrämung führen, die jedoch zeitlich be-

fristet ist und daher nicht als erheblich zu werten ist. 

Betriebsbedingte Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen auswirken sind im Hinblick auf die 

Nahrungsgäste weitestgehend ausgeschlossen. Eine Verlagerung von Ruheplätzen und Nahrungshabitaten der genannten 

Arten ist im weiteren Umfeld der Maßnahme generell möglich. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender 

Maßnahmen:  

(artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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Vorsorgliche Ausnahmeprüfung: 

Obwohl keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt sind, werden im 

Folgenden vorsorglich die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme gemäß § 45 

Abs. 7 BNatSchG geprüft. 

 

V8 (Fortsetzung) 

Greifvögel 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

Erhaltungszustand der Art in Rheinland-Pfalz 

 günstig  unzureichend  schlecht  unbekannt 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Die Gewährung einer Ausnahme führt zu: 

 keiner Verschlechterung des derzeit günstigen Erhaltungszustandes der Populationen in RLP 

 keiner weiteren Verschlechterung des jetzigen ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen in RLP 

Der Rotmilan wird auf der landesweiten Vorwarnliste geführt. Habicht und Schwarzmilan werden auf der RL-RLP als unge-

fährdet eingestuft. Der landesweite Erhaltungszustand für den Rotmilan wird vorsorglich als unzureichend, der landesweite 

Erhaltungszustand für Habicht und Schwarzmilan im Analogieschluss als günstig angenommen. Eine Verschlechterung des 

landesweiten Erhaltungszustandes kann daher für die o.g. Greifvögel aufgrund der geringen projektbedingten Betroffenheit 

ausgeschlossen werden. 

 

Kompensatorische Maßnahmen (Nummerierung laut LBP): keine vorgesehen. 

Vergleich zumutbarer Alternativen mit keinen oder geringeren Beeinträchtigungen für die Art 

Aus Sicht des Vorhabenträgers liegen keine zumutbaren Alternativen mit keinen oder geringen Beeinträchtigungen vor. 
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V9 (Fortsetzung) 

Wanderfalke (Falco peregrinus) 

 
Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs.1, Nr. 1 BNatSchG) 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Kollisionsgefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen in 

 signifikanter Weise. 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Kollisionsgefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen nicht in 

 signifikanter Weise. 

Betriebsbedingte Tötungen sind aufgrund der geringen Geschwindigkeit des Radverkehrs weitestgehend ausgeschlossen. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG:  

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumlichen  

 Zusammenhang nicht gewahrt. 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen  

 Zusammenhang gewahrt 

Eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist aufgrund der Entfernung des bekannten Horst-

standortes des Wanderfalken ausgeschlossen. Generell erfolgt keine Inanspruchnahme von Biotopstrukturen, die für die An-

lage eines Horststandortes von Bedeutung sind. 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Eine anthropogene Störung in der Aue unterhalb des Wanderfalkenhorstes war im Rahmen der faunistischen Untersuchun-

gen insgesamt nicht erkennbar. In Abstimmung mit der SGD Nord wurde dennoch vorsorglich ein Maßnahmenkonzept entwi-

ckelt, um die Störungen in der Lahnschleife weitestgehend zu minimieren. Zudem erfolgt die Baufeldfreimachung außerhalb 

der Brutzeit, wodurch auch hinsichtlich des Wanderfalkenhorstes eine Reduzierung der Störwirkung erfolgt. 

Erhebliche Störungen mit Wirkung auf den Erhaltungszustand des Wanderfalken sind unter Berücksichtigung der genannten 

Vermeidungsmaßnahmen nicht zu erwarten. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender 

Maßnahmen:  

4 V Geländemodellierung mit Aushubmassen 

5 V Abstimmung der Baufeldfreimachung mit den Brut- und Aufzuchtzeiten 

1 A Heckenpflanzung entlang des Radweges zur Reduzierung der Störwirkung 

2 A Entwicklung von Extensivgrünland in der Lahnaue 

(artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 



Neubau des Radfernweges Lahn im Abschnitt zwischen Laurenburg und Geilnau 63 
Fachbeitrag Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG 

 
 Cochet Consult, 10/2016 

Vorsorgliche Ausnahmeprüfung: 

Obwohl keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (aufgrund der Vermei-

dungsmaßnahmen) erfüllt sind, werden im Folgenden vorsorglich die naturschutzfachlichen Voraus-

setzungen für eine Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft. 

 

V9 (Fortsetzung) 

Wanderfalke (Falco peregrinus) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

Erhaltungszustand der Art in Rheinland-Pfalz 

 günstig  unzureichend  schlecht  unbekannt 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Die Gewährung einer Ausnahme führt zu: 

 keiner Verschlechterung des derzeit günstigen Erhaltungszustandes der Populationen in RLP 

 keiner weiteren Verschlechterung des jetzigen ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen in RLP 

Der Wanderfalke wird in der RL-Vögel-RLP als nicht gefährdet geführt. Der landesweite Erhaltungszustand wird daher als 

günstig angenommen. Eine Verschlechterung des landesweiten Erhaltungszustandes kann für die Art ausgeschlossen wer-

den. 

 

Kompensatorische Maßnahmen (Nummerierung laut LBP): keine vorgesehen. 

Vergleich zumutbarer Alternativen mit keinen oder geringeren Beeinträchtigungen für die Art 

Aus Sicht des Vorhabenträgers liegen keine zumutbaren Alternativen mit keinen oder geringen Beeinträchtigungen vor. 
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V10 (Fortsetzung) 

Uhu (Bubo bubo) 

 
Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gemäß § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Störungen sind in der Bauphase unvermeidbar und können zu einer bauzeitlichen Vergrämung führen, die jedoch zeitlich be-

fristet ist und daher nicht als erheblich zu werten ist. 

Betriebsbedingte Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen auswirken sind im Hinblick auf 

Nahrungsgäste weitestgehend ausgeschlossen. Eine Verlagerung von Ruheplätzen und Nahrungshabitaten des Uhus ist im 

weiteren Umfeld der Maßnahme generell möglich. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender 

Maßnahmen:  

(artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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Vorsorgliche Ausnahmeprüfung: 

Obwohl keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt sind, werden im 

Folgenden vorsorglich die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme gemäß § 45 

Abs. 7 BNatSchG geprüft. 

 

V10 (Fortsetzung) 

Uhu (Bubo bubo) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

Erhaltungszustand der Art in Rheinland-Pfalz 

 günstig  unzureichend  schlecht  unbekannt 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Die Gewährung einer Ausnahme führt zu: 

 keiner Verschlechterung des derzeit günstigen Erhaltungszustandes der Populationen in RLP 

 keiner weiteren Verschlechterung des jetzigen ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen in RLP 

Der Uhu wird in der RL-Vögel-RLP als ungefährdet geführt. Der landesweite Erhaltungszustand wird daher als günstig ange-

nommen. Eine Verschlechterung des landesweiten Erhaltungszustandes kann für die ausgeschlossen werden. 

 

Kompensatorische Maßnahmen (Nummerierung laut LBP): keine vorgesehen. 

Vergleich zumutbarer Alternativen mit keinen oder geringeren Beeinträchtigungen für die Art 

Aus Sicht des Vorhabenträgers liegen keine zumutbaren Alternativen mit keinen oder geringen Beeinträchtigungen vor. 
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Zudem bleiben die Gehölze in der Lahnschleife gegenüber dem Gabelstein als Sichtschutz überwie-

gend erhalten Die Bauarbeiten finden tagsüber statt und sind zudem zeitlich begrenzt, so dass erheb-

liche bauzeitliche Störungen der dämmerungs- und nachtaktiven Wildkatze nicht zu erwarten sind. Un-

ter Berücksichtigung der geplanten Maßnahmen sind erhebliche betriebsbedingte Störungen, die sich 

auf den Erhaltungszustand der lokalen Population auswirken, weitestgehend ausgeschlossen, insbe-

sondere, da die wesentliche Nutzung des Radweges tagsüber erfolgt. 

 

Bau- und anlagebedingte Verluste von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten des Kammmolches sind wei-

testgehend ausgeschlossen. Im Abschnitt des geplanten Radwegs, in dem sich das potenzielle Laich-

gewässer befindet, weist der vorhandene asphaltierte Weg bereits die erforderliche Breite auf. Arten-

schutzrechtliche Verbotstatbestände sind nicht erkennbar. 

 

Innerhalb des Eingriffsbereiches befinden sich nur kleinräumig potenzielle Habitatstrukturen, die von 

den beiden Reptilienarten Schlingnatter und Zauneidechse genutzt werden können. Das betriebs- und 

baubedingte Kollisionsrisiko ist insgesamt als gering einzustufen. Bau- und anlagebedingte Verluste 

von einzelnen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der genannten Reptilienarten sind nicht gänzlich 

ausgeschlossen, die ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-

stätten wird im räumlichen Zusammenhang aber gewahrt.  

 

Da für Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie keine Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 

i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt sind, ist die Darlegung der naturschutzfachlichen Voraussetzungen für 

eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG nicht erforderlich. Vorsorglich wurden in Kap. 5.1 die na-

turschutzfachlichen Ausnahmevoraussetzungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG dennoch geprüft. Diese 

liegen für die o.g. Tierarten vor, da sich der Erhaltungszustand der Populationen nicht verschlechtert. 

Gleichzeitig sind auch dahingehend die europarechtlichen Ausnahmevoraussetzungen gem. Art. 16 

FFH-Richtlinie erfüllt. 

 

 

6.2 Europäische Vogelarten gemäß Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie  

Durch eine Abstimmung der Baufeldräumung mit den Brut- und Aufzuchtzeiten der potenziell im Wirk-

raum auftretenden Vogelarten (Maßnahme 5 V) sowie einer Kontrolle von Baumhöhlen vor Beginn der 

Fällarbeiten (Spechte/sekundäre Höhlenbrüter; Maßnahme 6 V) können das Verletzen oder Töten 

einzelner Vögel (Nestlinge) i. S. des § 44 Abs. 1 Nr. 1 sowie eine Zerstörung oder Beschädigung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten i. S. des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG bei allen Arten ausgeschlos-

sen werden. Kollisionsbedingte Individuenverluste sind bei dem geplanten Radweg aufgrund der ge-

ringen Geschwindigkeit der Radfahrer nicht von Relevanz. 

 

Eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Eisvogels ist aufgrund 

der Entfernung der bekannten Brutröhre zum Radweg ausgeschlossen. Zudem erfolgen keine Eingrif-

fe in Biotopstrukturen, die von Eisvögeln als Brutplatz genutzt werden könnten. Um die bauzeitlichen 

Störwirkungen im Umfeld des Brutplatzes des Eisvogels zu reduzieren, erfolgt die Anlage eines blick-

dichten Bauzaunes südwestlich der BE-Fläche an der ersten Lahnquerung. Die Länge des Bauzauns 

beträgt 58 m. Erhebliche Störungen mit Wirkung auf den Erhaltungszustand des Eisvogels sind unter 

Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen 5 V und 8 V nicht zu erwarten. 

 

Eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist aufgrund der Entfernung 

des bekannten Horststandortes des Wanderfalken ausgeschlossen. Generell erfolgt keine Inan-

spruchnahme von Biotopstrukturen, die für die Anlage eines Horststandortes von Bedeutung sind. Ei-

ne anthropogene Störung in der Aue unterhalb des Wanderfalkenhorstes war im Rahmen der faunisti-

schen Untersuchungen insgesamt nicht erkennbar. In Abstimmung mit der SGD Nord wurde dennoch 
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vorsorglich ein Maßnahmenkonzept entwickelt, um die Störungen in der Lahnschleife weitestgehend 

zu minimieren. Zudem erfolgt die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit, wodurch auch hinsicht-

lich des Wanderfalkenhorstes eine Reduzierung der Störwirkung erfolgt. 

Erhebliche Störungen mit Wirkung auf den Erhaltungszustand des Wanderfalken sind unter Berück-

sichtigung der genannten Vermeidungsmaßnahmen nicht zu erwarten. 

 

Eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Nahrungsgäste und 

Wintergäste ist weitestgehend ausgeschlossen. Eine Verlagerung der Ruheplätze und Nahrungshabi-

tate der genannten Arten ist im weiteren Umfeld der Maßnahme generell möglich. Zudem ist nur spo-

radisch mit deutlichen Störungen zu rechnen (insbesondere an Wochenenden, Feiertagen etc.), so 

dass die Ruheplätze und Nahrungshabitate ihre Funktion weiterhin erfüllen. 

 

Da für europäische Vogelarten gemäß Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie keine Verbotstatbestände ge-

mäß § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt sind, ist die Darlegung der naturschutzfachlichen Vo-

raussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG nicht erforderlich. Vorsorglich wurden 

in Kap. 5.1 die naturschutzfachlichen Ausnahmevoraussetzungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG den-

noch geprüft. Diese liegen für die Tabelle 2 Kap. 5.2 ungefährdeten und ubiquitären Vogelarten, sowie 

o.g. weiteren Vogelarten vor, da sich der Erhaltungszustand der Populationen nicht verschlechtert. 

Gleichzeitig sind auch dahingehend die europarechtlichen Ausnahmevoraussetzungen gem. Art. 9 

Vogelschutzrichtlinie erfüllt.  
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7 Fazit 

Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG in Verbindung mit dem § 44 Abs. 5 BNatSchG 

liegen unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen für keine Arten des Anhangs IV 

der FFH-Richtlinie sowie europäische Vogelarten gemäß Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie vor. 

 

Dessen ungeachtet liegen die Voraussetzungen für eine Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 

BNatSchG in jedem Fall vor. 

 

 

 

 

Bonn, Oktober 2016 

 
 

 COCHET CONSULT 

Planungsgesellschaft Umwelt, Stadt und Verkehr 

 

 

 

i.V. Dr. Marc Jabin 
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5613 AMP §§ Geburtshelferkröte x n Im Wirkraum befinden sich keine adäquaten Laichgewässer (Steingruben, 

Tongruben etc.), die ein plausibles Vorkommen der Art anzeigen oder 

Lebensräume, die Teil eines Ganzjahreslebensraumes sein könnten.

5613 AMP §§ Gelbbauchunke x n Art in Rheinland-Pfalz überall selten und nur lückenhaft verbreitet. Sie 

besiedelt hier hauptsächlich Sekundärlebensräume in Abgrabungsflächen. 

Im Wirkraum befinden sich keine adäquaten Laichgewässer, die ein 

plausibles Vorkommen der Art anzeigen. Auch die Lahn besitzt innerhalb 

bzw. im Nahbereich des Untersuchungsraumes keine 

Lebensraumeignung für die primär Flussauen besiedelnde Art, so dass 

auch Landlebensräume ausgeschlossen werden können.

5613 AMP §§ Kamm-Molch x v (v) (v)

5613 AMP §§ Kreuzkröte x n Im Wirkraum befinden sich keine adäquaten Laichgewässer 

(sonnenexponierte Flach- und Kleingewässer), die ein plausibles 

Vorkommen der Art anzeigen. Da sich Tagesverstecke und 

Winterquartiere in näherer Umgebung (oftmals weniger als 200 m) der 

Laichgewässer befinden, sind Landlebensräume ebenfalls nicht zu 

erwarten.

5613 AMP §§ Laubfrosch x v (v) n Vorkommen des Laubfrosches innerhalb des Wirkraumes aufgrund 

mäßiger Lebensraumbedingungen unwahrscheinlich aber nicht gänzlich 

ausgeschlossen. Hinweise auf Vorkommen der Art im Umfeld der 

Maßnahme liegen nicht vor. Projektbedingte Beeinträchtigungen sind 

insgesamt nicht erkennbar.

Anhang 1: Ergebnis der Relevanzprüfung

Artenschutzrechtliches Gutachten gem. §§ 44 und 45 BNatSchG: europäisch geschützte Arten gemäß Anhang IV FFH-Richtlinie und Vogelschutzrichtlinie

Einschätzung des Vorkommens und der Betroffenheit der Arten im Untersuchungsraum (Radfernweg Lahn, Abschnitt Laurenburg - Geilnau)
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5614 AMP §§ Wechselkröte x n Im Wirkraum befinden sich keine adäquaten Laichgewässer 

(sonnenexponierte Flach- und Kleingewässer), die ein plausibles 

Vorkommen der Art anzeigen. Da sich Tagesverstecke und 

Winterquartiere in näherer Umgebung (oftmals weniger als 200 m) der 

Laichgewässer befinden, sind Landlebensräume ebenfalls nicht zu 

erwarten.

5613 AVI § Amsel x x v v (v)

5613 AVI § Bachstelze x x v v (v)

5613 AVI §§ Baumfalke x v n n

5613 AVI § Baumpieper x v n n

5613 AVI § Birkenzeisig x v n n

5613 AVI §§ Blaukehlchen x (v) n n

5613 AVI § Blaumeise x x v v (v)

5614 AVI § Blässhuhn x v n n

5613 AVI § Bluthänfling x v n n

5613 AVI § Braunkehlchen x v n n

5613 AVI § Buchfink x x v v (v)

5613 AVI § Buntspecht x x v v (v)

5614 AVI § Dohle x v v (v)

5613 AVI § Dorngrasmücke x x v v (v)

5613 AVI § Eichelhäher x x v v (v)

5613 AVI §§ Eisvogel x x v v (v)

5613 AVI § Elster x x v v (v)

5613 AVI § Feldlerche x x v n n Nachweis der Feldlerche im Zuge der faunistischen Kartierung auf der 

Hochfläche Scheidt. Nachweis außerhalb des Wirkraumes der 

Maßnahme. Projektbedingte Auswirkungen sind ausgeschlossen.

5613 AVI § Feldschwirl x (v) n n Kein Nachweis im Rahmen der faunistischen Untersuchungen 2013/14. 

Vorkommen unwahrscheinlich. Lahnaue innerhalb des Wirkraumes 

aufgrund der Habitatausstattung nur bedingt als Lebensraum geeignet.

5613 AVI § Feldsperling x x v v (v)

Kein Nachweis im Rahmen der faunistischen Untersuchungen 2013/14. 

Vorkommen unwahrscheinlich.

Kein Nachweis im Rahmen der faunistischen Untersuchungen 2013/14. 

Vorkommen unwahrscheinlich.
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5613 AVI § Fichtenkreuzschnabel x v n n

5613 AVI § Fitis x v n n

5613 AVI §§ Flussregenpfeifer x n Innerhalb des Untersuchungsraumes sind keine entsprechenden 

Habitatstrukturen an den Lahnufern vorhanden, die vom Flussregenpfeifer 

als Brut- oder Nahrungshabitat genutzt werden könnten.

5613 AVI § Gartenbaumläufer x x v v (v)

5613 AVI § Gartengrasmücke x v n n

5613 AVI § Gartenrotschwanz x v n n

5614 AVI § Gänsesäger x v v (v)

5613 AVI § Gebirgsstelze x x v v (v)

5613 AVI § Gelbspötter x v n n Kein Nachweis im Rahmen der faunistischen Untersuchungen 2013/14. 

Vorkommen unwahrscheinlich.

5613 AVI § Gimpel, Dompfaff x x v v (v)

5613 AVI § Girlitz x v n n Kein Nachweis im Rahmen der faunistischen Untersuchungen 2013/14. 

Vorkommen unwahrscheinlich.

5613 AVI § Goldammer x x v v (v)

5613 AVI §§ Grauammer x (v) n n Kein Nachweis im Rahmen der faunistischen Untersuchungen 2013/14. 

Vorkommen unwahrscheinlich. Lahnaue innerhalb des Wirkraumes 

aufgrund der Habitatausstattung nur bedingt als Lebensraum geeignet.

5614 AVI § Graugans x v n n Kein Nachweis im Rahmen der faunistischen Untersuchungen 2013/14. 

Vorkommen unwahrscheinlich.

5614 AVI § Graureiher x v v (v)

5613 AVI § Grauschnäpper x v n n

5613 AVI §§ Grauspecht x v n n

5613 AVI § Grünfink, Grünling x x v v (v)

5613 AVI §§ Grünspecht x x v v (v)

5613 AVI §§ Habicht x x v v (v)

Kein Nachweis im Rahmen der faunistischen Untersuchungen 2013/14. 

Vorkommen unwahrscheinlich.

Kein Nachweis im Rahmen der faunistischen Untersuchungen 2013/14. 

Vorkommen unwahrscheinlich.

Kein Nachweis im Rahmen der faunistischen Untersuchungen 2013/14. 

Vorkommen unwahrscheinlich.
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5613 AVI § Haselhuhn x (v) n n Kein Nachweis im Rahmen der faunistischen Untersuchungen 2013/14. 

Vorkommen unwahrscheinlich. Die Lebensraumbedingungen sind 

innerhalb der Lahnaue für das Haselhuhn insgesamt nicht optimal 

(Schmidt-Fasel 2014).

5613 AVI § Haubenmeise x x v v (v)

5613 AVI § Hausrotschwanz x x v v (v)

5613 AVI § Haussperling x x v v (v)

5613 AVI § Heckenbraunelle x x v v (v)

5613 AVI § Höckerschwan x v n n

5613 AVI § Hohltaube x v n n

5614 AVI (§) Jagdfasan v n n

5613 AVI § Kernbeißer x v n n

5613 AVI §§ Kiebitz x (v) n n Kein Nachweis im Rahmen der faunistischen Untersuchungen 2013/14. 

Vorkommen unwahrscheinlich. Lahnaue innerhalb des Wirkraumes 

aufgrund der Habitatausstattung nur bedingt als Lebensraum geeignet.

5613 AVI § Klappergrasmücke x v n n Kein Nachweis im Rahmen der faunistischen Untersuchungen 2013/14. 

Vorkommen unwahrscheinlich.

5613 AVI § Kleiber x x v v (v)

5613 AVI § Kleinspecht x x v v (v)

5613 AVI § Kohlmeise x x v v (v)

5614 AVI § Kolkrabe x v v (v)

5614 AVI § Kormoran x v v (v)

5615 AVI §§ Kranich x (v) n n Im Zuge der faunistischen Untersuchungen wurden Kraniche lediglich im 

Überflug beobachtet. Die Lahnaue bietet nur bedingt eine Eignung als 

Rasthabitat für Kraniche. Regelmäßige Rastereignisse sind innerhalb des 

Wirkraumes ausgeschlossen, ebenso wie Beeinträchtigungen der Art 

durch das geplante Projekt.

5613 AVI § Kuckuck x v n n Kein Nachweis im Rahmen der faunistischen Untersuchungen 2013/14. 

Vorkommen unwahrscheinlich.

5613 AVI § Mauersegler x x v v (v)

Kein Nachweis im Rahmen der faunistischen Untersuchungen 2013/14. 

Vorkommen unwahrscheinlich.
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5613 AVI §§ Mäusebussard x x v v (v)

5613 AVI § Mehlschwalbe x x v v (v)

5613 AVI § Misteldrossel x v n n Kein Nachweis im Rahmen der faunistischen Untersuchungen 2013/14. 

Vorkommen unwahrscheinlich.

5613 AVI §§ Mittelspecht x x v v (v)

5613 AVI § Mönchsgrasmücke x x v v (v)

5613 AVI § Nachtigall x v n n

5613 AVI § Neuntöter x v n n

5614 AVI § Nilgans x v v (v)

5613 AVI § Pirol x v n n Kein Nachweis im Rahmen der faunistischen Untersuchungen 2013/14. 

Vorkommen unwahrscheinlich.

5613 AVI § Rabenkrähe x x v v (v)

5613 AVI §§ Raubwürger x v n n

5613 AVI § Rauchschwalbe x v n n

5613 AVI § Rebhuhn x n Kein Nachweis im Rahmen der faunistischen Untersuchungen 2013/14. 

Lahnaue innerhalb des Wirkraumes aufgrund der Habitatausstattung  

kaum als Lebensraum geeignet.

5613 AVI § Ringeltaube x x v v (v)

5613 AVI § Rohrammer x v n n

5614 AVI §§ Rohrweihe v n n

5613 AVI § Rotkehlchen x x v v (v)

5613 AVI §§ Rotmilan x x v v (v)

5614 AVI § Saatkrähe v n n

5613 AVI §§ Schleiereule x v n n

5613 AVI § Schwanzmeise x x v v (v)

5613 AVI §§ Schwarzmilan x x v v (v)

5613 AVI §§ Schwarzspecht x x v v (v)

Kein Nachweis im Rahmen der faunistischen Untersuchungen 2013/14. 

Vorkommen unwahrscheinlich.

Kein Nachweis im Rahmen der faunistischen Untersuchungen 2013/14. 

Vorkommen unwahrscheinlich.

Kein Nachweis im Rahmen der faunistischen Untersuchungen 2013/14. 

Vorkommen unwahrscheinlich.

Kein Nachweis im Rahmen der faunistischen Untersuchungen 2013/14. 

Vorkommen unwahrscheinlich.
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5613 AVI §§ Schwarzstorch x v n n Kein Nachweis im Rahmen der faunistischen Untersuchungen 2013/14. 

Vorkommen unwahrscheinlich.

5613 AVI § Singdrossel x x v v (v)

5613 AVI § Sommergoldhähnchen x x v v (v)

5613 AVI §§ Sperber x v n n Kein Nachweis im Rahmen der faunistischen Untersuchungen 2013/14. 

Vorkommen unwahrscheinlich bzw. allenfalls als sporadischer 

Nahrungsgast im Wirkraum zu erwarten, so dass projektbedingte 

Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden können.

5613 AVI § Star x x v v (v)

5613 AVI §§ Steinkauz x v n n Kein Nachweis im Rahmen der faunistischen Untersuchungen 2013/14. 

Vorkommen unwahrscheinlich.

5613 AVI § Stieglitz, Distelfink x x v v (v)

5613 AVI § Stockente x x v v (v)

5613 AVI § Sumpfmeise x x v v (v)

5613 AVI § Sumpfrohrsänger x x v v (v)

5613 AVI § Tannenmeise x v n n Kein Nachweis im Rahmen der faunistischen Untersuchungen 2013/14. 

Vorkommen unwahrscheinlich.

5613 AVI §§ Teichhuhn, Grünfüßige Teichralle x x v v (v)

5613 AVI § Teichrohrsänger x v n n

5613 AVI § Trauerschnäpper x v n n

5613 AVI § Türkentaube x v n n

5613 AVI §§ Turmfalke x v n n

5613 AVI §§ Turteltaube x v n n

Kein Nachweis im Rahmen der faunistischen Untersuchungen 2013/14. 

Vorkommen unwahrscheinlich.
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5613 FleM §§ Abendsegler x x v v (v)

5613 FleM §§ Bechsteinfledermaus x v n n

5613 FleM §§ Braunes Langohr x v n n

5613 FleM §§ Breitflügelfledermaus x v n n

5613 FleM §§ Fransenfledermaus x v n n

5613 FleM §§ Graues Langohr x v n n

5613 FleM §§ Große Bartfledermaus x v n n

5613 FleM §§ Großes Mausohr x x v v (v)

5613 FleM §§ Kleine Bartfledermaus x v n n

5613 FleM §§ Mopsfledermaus x v n n

5614 FleM §§ Rauhautfledermaus x v v (v)

5614 FleM §§ Teichfledermaus x v v (v)

5613 FleM §§ Wasserfledermaus x x v v (v)

5613 FleM §§ Zwergfledermaus x x v v (v)

5614 FleM §§ Myotis spec. x v v (v)

5613 LEPT §§ Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling x n Innerhalb des FFH-Gebietes "Lahnhänge" ist der Dunkle Wiesenknopf-

Ameisenbläuling insgesamt nur vereinzelt im Lahntal zu erwarten. Die 

Bereiche mit nachgewiesenen Vorkommen des Großen Wiesenknopfes 

(Sanguisorba officinalis ) als Raupenfutter- und Nektarpflanze der 

Schmetterlingsart sind in Karte 2 der FFH-VP (Cochet Consult, 2016) 

dargestellt. Sanguisorba officinalis kommt nicht bzw. allenfalls vereinzelt 

im Eingriffsbereich vor. Im Rahmen der faunistischen Untersuchungen 

(Cochet Consult, 2016; Libellen) wurden zudem keine Ameisenbläulinge 

beobachtet. Projektbedingte Beeinträchtigungen der Art sind insgesamt 

nicht erkennbar.

5613 LEPT §§ Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling x n An Feuchtwiesen gebundene Art, die ebenso wie der Dunkle Wiesenknopf-

Ameisenbläuling, auf das Vorkommen des Großen Wiesenknopfes 

(Sanguisorba officinalis ) angewiesen ist. Projektbedingte 

Beeinträchtigungen der Art sind insgesamt ebenfalls nicht erkennbar.

Kein Nachweis im Rahmen der faunistischen Untersuchungen 2013/14. 

Vorkommen unwahrscheinlich.

Kein Nachweis im Rahmen der faunistischen Untersuchungen 2013/14. 

Vorkommen unwahrscheinlich.
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5613 MAM §§ Haselmaus x v v (v)

5613 MAM §§ Luchs x v (v) n Hinweise auf ein Vorkommen des Luchses liegen aus dem  

Untersuchungsraum nicht vor. Gemäß Artenfinder RLP gibt es einen 

aktuellen Nachweis (03.2015) in >5 km Entfernung südöstlich von 

Cramberg (Nähe Schönborn). Es ist nicht auszuschließen, dass der 

Untersuchungsraum auch Teil eines Streifgebietes des Luchses ist, 

jedoch sind keine projektbedingten Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Zudem kommen die u.a. für die Wildkatze formulierten 

Vermeidungsmaßnahmen auch dem Luchs zugute falls dieser innerhalb 

des Untersuchungsraumes (in Zukunft) vorkommen sollte, so dass 

artenschutzrechtliche Verbotstatbestände insgesamt nicht erkennbar sind.

5613 MAM §§ Wildkatze x x v v (v)

5613 MOL §§ Gemeine Flussmuschel, Kl. 

Flussmuschel
x n Die  Muscheln leben eingegraben in sandigen bis kiesigen Bereichen des 

Gewässers. Die größte rheinland-pfälzische Population lebt in der oberen 

Our. Weitere Vorkommen in Rheinland-Pfalz existieren in Mittel- und 

Oberrhein, Mosel und Nahe sowie Nister, Saynbach und Wied im 

Westerwald. Die Lahn ist als Lebensraum für die Gemeine Flussmuschel 

nicht geeignet.

5613 REP §§ Mauereidechse x n Die Art ist auf begünstigte, sonnenexponierte Felshabitate angewiesen. 

Eingriffe in Lebensräume der Mauereidechse werden vermieden. 

Beeinträchtigungen der Art sind weitestgehend ausgeschlossen.

5613 REP §§ Schlingnatter x v (v) (v)

5613 REP §§ Würfelnatter x n Innerhalb des Wirkraumes der Maßnahme sind keine Vorkommen der 

Würfelnatter bekannt. Die nächstgelegenen bekannten Vorkommen der 

Würfelnatter befinden sich im Bereich der Schleuse Hollrich. 

Projektbedingte Beeinträchtigungen von potenziellen Lebensräumen sind 

zudem nicht zu erwarten.

5613 REP §§ Zauneidechse x v v (v)
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5613 PFLA §§ Prächtiger Dünnfarn x n Eingriffe in Felsbereiche, die potenzielle Lebensräume des prächtigen 

Dünnfarns darstellen, werden bei der gewählten Vorzugsvariante 

vollständig vermieden. Bauzeitliche Beeinträchtigungen der Art sind 

ebenfalls nicht zu erwarten.
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